




Fachamt: Amt für öffentliche 
Ordnung 

 Vorlage-Nr.: 2018-038 

     
   Datum: 05.03.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Feuerlöschwesen 
Zustimmung des Gemeinderates zur Wahl des stellvertretenden Abteilungskommandanten 
der Freiwilligen Feuerwehr Eberbach - Abteilung Lindach - 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Gemeinderat 22.03.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat stimmt gem. § 8 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg 
(FwG) i. V. m. § 10 Abs. 5 der Feuerwehrsatzung der Stadt Eberbach der Wahl von Herrn 
Nico Helm zum stellvertretenden Abteilungskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr 
Eberbach  Abteilung Lindach  zu. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Nach § 8 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes werden die Leiter der Feuerwehrabteilungen von 
den Angehörigen ihrer Abteilung auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. 
 
Gemäß Wahlniederschrift vom 14.11.2017 wurde bei der Abteilung Lindach im Rahmen der 
Jahreshauptversammlung in geheimer Wahl, Herr Nico Helm zum stellvertretenden 
Abteilungskommandanten (3. Amtsperiode) gewählt. 
 
Diese Wahl bedarf nach § 8 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg und  
§ 10 Abs. 5 der Feuerwehrsatzung der Stadt Eberbach der Zustimmung des Gemeinderates. 
 
Die Zustimmung kann nur verweigert werden, wenn die persönlichen und fachlichen 
Voraussetzungen zur Führung dieses Amtes nicht gegeben sind. 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
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Fachamt: Amt für öffentliche 
Ordnung 

 Vorlage-Nr.: 2018-039 

     
   Datum: 05.03.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Feuerlöschwesen 
Zustimmung des Gemeinderates zur Wahl des stellvertretenden Kommandanten (stv. 
Gesamtkommandanten) der Freiwilligen Feuerwehr Eberbach 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Gemeinderat 22.03.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat stimmt gem. § 8 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg 
(FwG) i. V. m. § 10 Abs. 5 der Feuerwehrsatzung der Stadt Eberbach der Wahl von Herrn 
Stefan Dispan zum stellvertretenden Kommandanten (stv. Gesamtkommandanten) der 
Freiwilligen Feuerwehr Eberbach zu. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Nach § 8 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes werden die Leiter der Feuerwehrabteilungen von 
den Angehörigen ihrer Abteilung auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. 
 
Gemäß Wahlniederschrift vom 23.02.2018 wurde im Rahmen der Jahreshauptversammlung 
der Gesamtwehr in geheimer Wahl, Herr Stefan Dispan zum stellvertretenden 
Kommandanten der Gesamtwehr (2. Amtsperiode) gewählt. 
 
Diese Wahl bedarf nach § 8 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg und  
§ 10 Abs. 5 der Feuerwehrsatzung der Stadt Eberbach der Zustimmung des Gemeinderates. 
 
Die Zustimmung kann nur verweigert werden, wenn die persönlichen und fachlichen 
Voraussetzungen zur Führung dieses Amtes nicht gegeben sind.  
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n:t 
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Fachamt: Kulturamt  Vorlage-Nr.: 2018-033 
     
   Datum: 26.02.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Bepflanzung Hauptstraße 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Verwaltungs- und Finanzausschuss 12.03.2018 nicht öffentlich 

Gemeinderat 22.03.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 

1. Bei der Gärtnerei Müller Lebensraum Garten GmbH werden sechs Pflanzkübel zum 
 

2.  
150 cm, bei einem ortsansässigen Lieferanten zu bestellen.  

3. Die Stadtgärtnerei wird beauftragt, die Einrichtung der Pflanzkübel in der Hauptstraße 
vorzunehmen.  

4. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über die eingestellten Mittel der Kostenstelle 
/ Investitionsauftrag I 5750 0000 0160. 

 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Im Rahmen des Entwicklungskonzeptes Einkaufs- und Dienstleistungsstandort Eberbach der  
Imakomm AKADEMIE GmbH wurden zur Steigerung der Attraktivität und der Aufenthalts-
qualität in der Innenstadt verschiedene Vorschläge gemacht (siehe imakomm-Konzept Seite 
101 und 135 ff). Hierbei wurde auch die Bildung von sogenannten Achsen vorgeschlagen.  
 
Die Arbeitsgruppe zur Umsetzung des Entwicklungskonzeptes tagt regelmäßig 3-4 Mal im 
Jahr. Aus dieser Arbeitsgruppe kommt nun der Vorschlag an den Gemeinderat, nach der 
Kellereistraße (Fahnen), nun auch die Hauptstraße mit sechs Pflanzkübeln zu einer weiteren 
Achse zu machen. 
Die Pflanzkübel sind aus der Reihe Artline Graphit (dunkelgrau), 55x55 cm. 
Sie werden bepflanzt mit der ungiftigen wintergrünen Ölweide Limelight sowie mit 
Bodendecker Maischnee und Blauranke. 
 
Gleich nach der Beschlussfassung im Gemeinderat wird eine Preisabfrage bei den 
Eberbacher Gärtnereien/Landschaftsbauern stattfinden. 
Die Vergabe erfolgt an das wirtschaftlichste Angebot. 
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 2 

Die Mittel zur Finanzierung stehen im Haushalt 2018 unter der Kostenstelle / 
Investitionsauftrag  I 5750 0000 0160 zur Verfügung.  
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
Keine 
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Fachamt: Bauamt  Vorlage-Nr.: 2018-022/1 
     
   Datum: 09.03.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Grundsatzbeschluss Umgestaltung Neckarlauer 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Gemeinderat 22.03.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
1.  Die Verwaltung wird beauftragt, die Umgestaltung des Neckarlauers auf Grundlage des 
 
 Nutzungen anzugehen und zu prüfen. 
 
2.  Voraussetzung für die Umgestaltung des östlichen Bereichs (Parkplätze) ist die 
 Sa
 Sanierungskonzept Büro IBH. 
 
3.  Zur weiteren Planung wird die Verwaltung beauftragt, Angebote von geeigneten 
 Fachbüros einzuholen. Die Beauftragung soll stufenweise erfolgen, zunächst bis LPH 2 
 Vorplanung. Der Gemeinderat entscheidet anschließend über den weiteren 
 Fortgang des Projekts. 
 
4.  Mittel für die Beauftragung eines Planungsbüros stehen im städt. Haushalt auf 
  
 
Sachverhalt und Begründung: 
 
1.  Die Nutzung des Neckarlauers ist derzeit überwiegend durch geordnetes sowie teils 
 ungeordnetes Parken geprägt. Weitere Nutzungen sind Anlegestellen für 
 Fahrgastschifffahrt, Freizeitnutzung (Skateanlage), Wohnmobilstellplätze sowie die 
 Nutzung als Busparkplatz. 
 
2.  Derzeit bietet der Neckarlauer insgesamt 172 PKW-Stellplätze, sowie Parkmöglichkeiten 
 für Wohnmobile und Reisebusse im Bereich Neckarbrücke 
 
3.  Die Zuständigkeit für den Neckarlauer ist aktuell bei den Stadtwerken Eberbach 
  
 
4.  Die Verwaltung wurde vom Gemeinderat beauftragt, ein Konzept zur weiteren Nutzung 
 des Neckarlauers zu erarbeiten. 
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5.  
 die sich in den nachfolgenden Arbeitssitzungen zum einen mit dem technischen Zustand 
 des Lauers befasst und zum zweiten das nun vorliegende Nutzungskonzept erarbeitet 
 hat (Anlage 1) 
 
6.  Die Prüfung des baulichen Zustands der Kaimauer und das sich daraus ergebenden 
 Sanierungskonzept des Ingenieurbüros IBH Süd sieht die Ertüchtigung der Kaimauer im 
 
 - brutto. Die Sanierung der Kaimauer ist 
 Voraussetzung zur weiteren Gestaltung  der Oberfläche, s. hierzu auch den Hinweis 
  
 
 
 
Nutzungskonzept: 
 
 
1.  Grundsätzlich sieht das Konzept eine hälftige Teilung des Neckarlauers vor. Der 
 westliche Teil bis in Höhe der Treppe zur Hauptstraße soll frei von Parkverkehr gestaltet 
 werden. Die Parkplatznutzung soll sich dann im östlichen Teil ab der Treppenanlage zur 
 Hauptstraße bis hinter die Neckarbrücke anschließen. 
 
2.  Das Konzept würde 162 PKW-Stellplätze bieten (alt: 172), weiterhin sind 10 
 Wohnmobilstellplätze direkt am Neckarufer jenseits der Neckarbrücke geplant.  
 
3.  Die wegfallenden Parkmöglichkeiten für Reisebusse sollen durch 
 Ausstiegsmöglichkeiten an der Stadthalle und an der Haltestelle Neckarbrücke 
 ausgeglichen werden. Während der Verweildauer der Busgäste sollen die Busse auf 
 dem Festgelände in der Au parken und die Besucher nach ihrem Besuch an den 
 vorgenannten Stellen wieder aufnehmen. 
 
4.  Als touristische bzw. Freizeitnutzung ist folgendes angedacht: 
  
 -  Ruhezone/Stadtstrand mit kleiner Gastronomie 
 -  erweiterter Skatepark 
 -  Schwimmsteg (u.a. für Kanufahrer) 
 -  erweitertes Angebot für Sportboote 
 -  Treppe vom Lauer ans Wasser zum Verweilen  
 -  Im Grünstreifen im Westen befestigter Weg 
 -  Sitz- und Liegemöglichkeiten entlang des ganzen Bereichs 
 -  gestalterische Aufwertung der Anlegestelle Personenschifffahrt 
 -  einheitliche Gestaltung der Oberfläche 
 
 Die genauen Details ergeben sich aus der nachfolgenden Planung 
 
5.  Der Bereich hinter der Neckarbrücke/ehemaliger Kiesumschlagplatz, wo die Kaimauer 
 bereits mit einer Spundwand verstärkt wurde, soll in diesem Konzept die 
 Verladefläche der Fa. Dilo sein. Sowohl Tiefe als auch Standfestigkeit sind ausreichend. 
 Für die Dauer der Verladetätigkeit muss dieser Bereich gesperrt werden, die dort 
 geplanten Wohnmobilstellplätze würden dann ebenfalls kurzzeitig nicht zur Verfügung 
 stehen. 
 Es ist anzumerken, dass die letzte Verladung durch die Fa. Dilo im Jahr 2012 
 stattgefunden hat.  
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Weiteres Vorgehen: 
 
 
1. Grundsatzbeschluss zur Umsetzung des vorgelegten Konzepts. 
 
2. Die Verwaltung prüft nach Vorliegen des Konzepts, ob und in wie weit 

Fördermöglichkeiten bestehen. 
  
3. Von der Verwaltung werden steuerliche Gesichtspunkte geprüft, die sich aufgrund des 

Konzeptes ergeben könnten. Ggf. wird eine verbindliche Auskunft vom Finanzamt 
eingeholt. 

 
 
4. Sollte sich hier ergeben, daß die Zuständigkeit Aufgrund der Nutzung künftig nicht mehr 
 bei den Stadtwerken liegt, ist eine grundsätzliche Neuorganisation für die Zuständigkeit 
 des Lauers und dessen Finanzierung vorzunehmen. Im Bereich des Bauamts sind 
 derzeit weder Mittel noch personelle Ressourcen für die Betreuung des Neckarlauers 
 vorgesehen. Für die SWE würde eine Änderung der Betriebssatzung erforderlich 
 werden. 
 
5.  Die Verwaltung holt Angebote von geeigneten Fachplanern ein. Dieser soll mit der 
 Erstellung eines Konzepts unter Berücksichtigung der bisherigen Parameter bist zur LPH 
 2 beauftragt werden. 
 
6.  Parallel hierzu soll die Abstimmung mit Fachbehörden und Baurechtsamt erfolgen. 
 
7.  Entwurfsplanung und Kostenschätzung werden zur weiteren  Entscheidung dem 
 Gemeinderat vorgelegt. 
 
8.  Gegebenenfalls Bereitstellung der notwendigen Mittel im Haushalt in den Folgejahren. 
 
Finanzierung: 
 
Voraussetzung zur Umsetzung/Umgestaltung der Oberfläche des Bereichs zwischen 

d Neckarbrücke ist die vorherige Sanierung zur Sicherung der Standsicherheit 
der Kaimauer gemäß Sanierungskonzept des Ingenieurbüros IBH Süd.  
Die Sanierungskosten belaufen sich derze -  
 
Mittel für die Beauftragung eines Planungsbüros stehen im städt. Haushalt auf Kostenstelle 

 
 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
1 
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Fachamt: Stadtkasse  Vorlage-Nr.: 2018-023 
     
   Datum: 09.02.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Annahme von Spenden 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Gemeinderat 22.03.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat stimmt der Annahme der Spenden zu. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 

Gemäß § 78 Abs. 4 GemO für Baden-Württemberg in Verbindung mit der Dienstanweisung  
über die Annahme und Behandlung von Spenden der  Stadt Eberbach vom 17.02.2017 
müssen Spenden vom Gemeinderat angenommen werden. 
 
 
Der Stadt Eberbach wurden Spenden lt. beigefügter Liste zugewendet. 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
 
Spendenliste zur Drucksache 
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Fachamt: Steueramt  Vorlage-Nr.: 2017-120/3 
     
   Datum: 13.03.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Neukalkulation der Bestattungsgebühren mit Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren im Bestattungswesen -Bestattungsgebührensatzung- 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Gemeinderat 22.03.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
1. Die Kalkulation über die Gebühren im Bestattungswesen wird vom Gemeinderat zur 

Kenntnis genommen und genehmigt. 
 
2. Der Zinssatz für die Verzinsung des Anlagekapitals wird entsprechend den Fest-

setzungen im Haushaltsplan 2018 (vgl. HHPlan S. 410) mit 3,00 % zugrunde gelegt. 
 
3. Als Abschreibungssatz für die Anlagen die den Friedhöfen in Eberbach dienen, gilt 

der Wert, der in der Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg vom Februar 2009 
festgelegt ist (vgl. HHPlan 2018 S. 409). 

 
4. Die Höhe der Auflösungen von Zuschüssen wird in der Höhe des jeweiligen 

Abschreibungssatzes vorgenommen. 
 
5. Der in der Anlage beigefügte Entwurf der Satzung über die Änderung der Satzung der 

Stadt Eberbach über die Erhebung der Gebühren im Bestattungswesen wird als 
Satzung beschlossen. 

 
6.  Bei den Gebühren für die Einräumung von Nutzungs- bzw. Verfügungsrechten (ab 

Ziff. 2.1) wird ein Kostendeckungsgrad von 70 % und bei den Gebühren für die 
Beerdigungen (ab Ziff. 3.1) wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % vorgeschlagen. 

 In 2 Jahren soll eine neue Kalkulation vorgelegt werden. 
 
7. Der Grundsatzbeschluss des Gemeinderates vom 19.12.1996, dass bei 

Kostenrechnenden Einrichtungen (Kläranlage, Kanalisation, Friedhofswesen) ein 
Kostendeckungsgrad von 100 % erzielt werden solle, wird insoweit aufgehoben, 
soweit es den Kostendeckungsgrad für das Friedhofswesen betrifft. 

 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
Die Bestattungsgebühren wurden letztmalig in 2002, mit Inkrafttreten der Änderungssatzung 
zum 01.01.2003, kalkuliert. Es ist nun an der Zeit, auch aufgrund der Umstellung zur 
DOPPIK und des daraus einhergehenden geringeren Kostendeckungsgrades (HHPlan 2017 
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 2 

bei rd. 77,54 %, FiPlan 2018 ff bei rd. 84 %) die Bestattungsgebühren neu zu kalkulieren. 
Auch die Gemeindeprüfungsanstalt -GPA- regte an dieser Stelle an, in naher Zukunft eine 
neue Bestattungsgebührenkalkulation mit Änderungssatzung dem Gemeinderat vorzulegen 
(vgl. GPA- - der Stadt Eberbach und 
der SWE vom 08.02.2016, unter Ziff. 5.6).  
 
Im Hinblick auf die Friedhofskonzeption (vgl. GR Ds. 2016-268 v. 30.09.2016) sind 
alternative Bestattungsformen bereits in der Gebührenneukalkulation eingearbeitet, können 
aber voraussichtlich ab dem 01.01.2019 über eine Reformierung der Friedhofssatzung  
(Friedhofsordnung) dem Kunden angeboten werden. In diesem Zusammenhang, aufgrund 
der Komplexität und des Schwierigkeitsgrades, wurde für die Erstellung der 
Bestattungsgebührenkalkulation die Allevo Kommunalberatung beauftragt. Diese ist auf die 
Erstellung von rechtssicheren Gebührenkalkulationen jeglicher Art spezialisiert und daher ein 
renommiertes Unternehmen mit hervorragenden Referenzen. Die erstellte 
Bestattungsgebührenkalkulation ist als Anlage beigefügt.  
 
In den Vorberatungen im Verwaltungs- und Finanzausschusses am 16.10.2017 (Drucksache 
2017-120) wurde für die Weiterleitung an den Gemeinderat ein Kostendeckungsgrad von 70 
% bei den Grabnutzungsgebühren für das Jahr 2018 vorgesehen. Dieser 
Kostendeckungsgrad sollte in den Folgejahren bis auf 100 % gesteigert werden. Die 
Meinungen in der Verwaltungs- und Finanzausschusssitzung waren hierbei nicht einheitlich. 
Im Nachgang zur VFA-Sitzung wurde die Verwaltung von Stadträten der SPD-Fraktion über 

Städtetages informiert. In diesem Positionspapier wird auf einen möglichen Flächenabzug für 
bührenfestsetzung 

hingewiesen.  
Die Verwaltung hat daraufhin mit der GPA Kontakt aufgenommen. Bei der GPA wird der 
Sachverhalt wie folgt beurteilt: es kann nach derzeitiger Rechtslage davon ausgegangen 
werden, dass nur Großstädte mit parkähnlichen Friedhöfen einen solchen Abzug vornehmen 
müssen. Eine gesetzliche Verpflichtung zum Flächenabzug wird aufgrund des 
Positionspapieres nicht begründet. Jedoch ist die Problematik bei der GPA bekannt; es liegt 
wohl im Bereich des Möglichen, dass sich die dortige Ansicht in Richtung vorzunehmendem 
Flächenabzug für öffentliches Grün ändern wird. Bei den allermeisten Gemeinden liegen die 
Kostendeckungsgrade im Friedhofsbereich bei weit unter 100%. Je näher man jedoch an die 
100%-Kostendeckung kommt, umso mehr kann sich bei einer Überprüfung der Kalkulation 

 
 
Um dem Gemeinderat die Ermessensentscheidung über die Anwendung des 
Flächenabzuges zu ermöglichen, wurde von der Verwaltung ermittelt, von welchem Wert 

Friedhöfen in unterschiedlichem Umfang vorhanden. Für die Friedhöfe wurde anhand der 

ermittelt. Dieser Flächenanteil wurde in der Kalkulation in der Anlage entsprechend bei den 
Ausgabenansätzen der Grabnutzungsgebühren abgesetzt.  
 
Bei den Urnenreihengräbern unter Ziffer 2.45 soll unter dem Sozialaspekt die allgemeine 
Preissteigerung nicht in vollem Umfang übernommen werden, wie bei den anderen 
Verfügungsrechten bei Reihengräbern vorgesehen. Hier soll die Gebühr beim 

 
Bei den Beerdigungsgebühren fallen die Gebührensteigerungen bei einzelnen Leistungen 
zum Teil sehr gering aus oder es kommen gar Gebührensenkungen bei einzelnen 
Leistungen zustande. Dort soll laut Verwaltung der Kostendeckungsgrad von 100 % 
festgelegt werden.    
 
In 2 Jahren soll von der Verwaltung eine neue Kalkulation vorgelegt werden. 
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 3 

Über Einzelheiten der Kalkulationsgrundlagen, insbesondere Berechnungsmodell für die 
Grabnutzungsgebühren, Bildung von fallbezogenen und flächenbezogenen 
Bemessungseinheiten, Kostenermittlung, AfA und Verzinsung des Anlagekapitals, wurde 
bereits in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 16.10.2017 von der 
Allevo Kommunalberatung referiert. Auf die beigefügten Anlagen wird verwiesen.  
 
 
 
 
Peter Reichert 
 
 

Bürgermeister  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage/n: 
 
Vorbemerkungen und Grundlagen der Gebührenkalkulation 
 
Kalkulation über die Gebühren im Bestattungswesen (Grabnutzungsgebühren KD 70 %; 
Beerdigungsgebühren KD 100 %) 
 
Entwurf der Satzung der Stadt Eberbach über die Erhebung der Gebühren im 
Bestattungswesen ab dem 01.04.2018  
 
Vergleiche über wesentliche Bestattungsgebühren von Nachbargemeinden 
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Allevo Kommunalberatung 

Vorbemerkungen

Die Stadtverwaltung Eberbach erteilte uns im Juni 2016 den Auftrag, eine Gebüh-

renkalkulation für das Friedhofswesen zu erstellen. 

Als Arbeitsunterlagen erhielten wir die derzeit gültige Satzung, den Haushaltsplan 

2017, den Anlagennachweis Stand 31.12.2016, Angaben über die Fallzahlen der 

Jahre 2011 – 2015 und Angaben zur Leistungsverrechnung der Bauhofmitarbeiter 

für die Friedhöfe. Diese Informationen wurden durch telefonische Kontakte weiter 

ergänzt. 

Auf dieser Grundlage haben wir eine Gebührenkalkulation für den Zeitraum von 

2018 bis 2022 erstellt. 

Für die gute Zusammenarbeit möchten wir uns herzlich bedanken. 

Obersulm, den 24. Januar 2018 

Allevo Kommunalberatung

Ralph Härtel 
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Grundlagen der Gebührenkalkulation 

Rechtsgrundlagen 

Die vorliegende Gebührenkalkulation beruht auf den §§ 13 und 14 des Kommu-

nalabgabengesetzes (KAG). 

Danach können die Gemeinden für die Benutzung ihrer öffentlichen Einrichtungen 

Benutzungsgebühren erheben. 

Die Gebühren dürfen dabei höchstens so bemessen werden, dass alle Kosten des 

Friedhofs gedeckt werden (Kostenobergrenze). 

In der Gebührenkalkulation gehören auf der Kostenseite auch die angemessene 

Verzinsung des Anlagekapitals und die angemessenen Abschreibungen dazu. 

Die Kosten sind auf der Basis des Anschaffungs- oder Herstellungswerts in die 

Gebührenkalkulation aufzunehmen (Nominalwertprinzip). 
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Allevo Kommunalberatung 

Öffentliche Einrichtung 

Die Stadt Eberbach betreibt ihre Friedhöfe als eine einheitliche Einrichtung. Der 

Friedhof ist nach § 2 Abs. 1 der Friedhofsordnung eine öffentliche Einrichtung. 

Berechnungsmodell für die Grabnutzungsgebühren 

In Abstimmung mit der Verwaltung wurde der Kalkulation der Grabnutzungsge-

bühren ein kombiniertes flächen- und fallbezogenes Modell zugrunde gelegt. Die 

Kosten der Grabnutzung wurden zu 50% über die in Anspruch genommene Flä-

che, gewichtet mit zusätzlichen Beiwerten (näheres hierzu im nächsten Abschnitt) 

und zu 50% über die zu erwartenden Fallzahlen je Grabart, gewichtet nach der 

Nutzungsdauer der Gräber, verteilt. 

Es sind im Wesentlichen die folgenden drei Gebührenbereiche zu berechnen: 

Gebühren für die Durchführung der Bestattung 

(z.B. Herstellen und Schließen des Grabes) 

Gebühren für die Verleihung oder Verlängerung von Grabnutzungsrechten 

Gebühren für sonstige Leistungen, 

(z.B. Inanspruchnahme der Leichen- / Aussegnungshallen, Grabeinfassungen) 
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Bemessungseinheiten Grabnutzung (Fallzahlen) 

Für die Ermittlung der Bemessungseinheiten haben wir zunächst die Anzahl der 

(erstmaligen) Verleihung und der Verlängerung von Grabnutzungsrechten über 

den Zeitraum von 2011-2015 ausgewertet. Für die Kalkulation wurde der sich aus 

diesem Zeitraum ergebende Mittelwert berechnet. Auf dieser Grundlage wurde 

unter Berücksichtigung der Entwicklung der letzten Jahre die zu erwartende Vertei-

lung der Sterbefälle auf die einzelnen Grabarten, in Abstimmung mit der Verwal-

tung, prognostiziert. 

Die fallbezogenen Bemessungseinheiten werden nach der Verleihung und 

Verlängerung von Grabnutzungsrechten in Jahren gewichtet. 

Die flächenbezogenen Bemessungseinheiten für die Verteilung der Kosten im 

Bereich der Grabnutzung werden ermittelt, indem die für die jeweiligen Grabstel-

len in Anspruch genommenen Flächen zu Grunde gelegt werden. Diese werden in 

Fällen mehrfacher Belegung und besonderer Grabarten (Wahlgräber) mit folgen-

den Zuschlagsfaktoren (Beiwerten) belegt: 

Doppelte Belegung (Tiefgrab, Urnenwahlgrab klein): Zuschlag 50%. 

Dreifache Belegung (Urnenwahlgrab groß): Zuschlag 75%. 

Besondere Grabarten (Wahlgräber): Zuschlag 20%. 

Grabpflege durch Friedhofspersonal: Zuschlag 100%. 
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Kostenermittlung 

Folgende Kosten sind in der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen: 

Unterhaltungskosten 

Betriebskosten 

Abschreibungen 

Kalkulatorischer Zins 

Bei der Ermittlung der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen 

Kosten wurde der Haushaltsplan 2017 als Grundlage genommen. Die Ansätze sind 

die Ausgangsbasis der Kalkulation. Sie wurden für die Jahre 2018 - 2022 nach 

Abstimmung mit der Verwaltung mit einer 1,5%-igen Preissteigerung hochgerech-

net. 

Abschreibungen 

Die Stadt schreibt ihre Anlagen des Friedhofswesen nach dem Bruttoverfahren li-

near ab, das heißt Zuschüsse Dritter werden als Ertragszuschüsse passiviert und 

jährlich mit einem durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst. Für die 

Berechnung der Friedhofsgebühren wurde eine Abschreibungsvorausschau er-

stellt, aus der die zu erwartenden Abschreibungsbeträge für das jeweilige Jahr 

entnommen wurden. 

Verzinsung des Anlagekapitals 

Die Kapitalzinsen werden aus den Restbuchwerten des Anlagevermögens errech-

net. Zur Berechnung der kalkulatorischen Zinsen besteht grundsätzlich die Mög-

lichkeit, zwischen der Restbuchwertmethode und der Durchschnittswertmethode 

auszuwählen. In der Kalkulation wurde die Restbuchwertmethode mit einem 

Mischzins von 3,0 % angewandt. Zinsbasis ist der Restbuchwert zur Jahremitte. 
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Kostendeckung 

Inwieweit die Gebühren die Kosten decken sollen, wird vom Ortsgesetzgeber 

kommunalpolitisch entschieden. Das grundsätzliche Kostendeckungsgebot des 

Gesetzes wird begrenzt von der Vertretbarkeit und Zumutbarkeit der Gebühren-

sätze für die Benutzer einer öffentlichen Einrichtung. 

Ein differenzierter Kostendeckungsgrad ist lediglich getrennt für folgende Bereiche 

möglich und zulässig: 

Bestattungs-/Beisetzungsgebühren 

Grabnutzungsgebühren (Reihen / Urnengräber auch anders) 

Benutzung der Aussegnungshalle / Leichenzelle 

weitere Benutzungsgebühren 

Innerhalb der Bereiche können aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes keine 

differenzierten Kostendeckungsgrade festgelegt werden. 

Der Kostendeckungsgrad im Friedhofswesen der Stadt Eberbach belief sich in den 

Jahren 2013 – 2016 auf durchschnittlich 76,0%.

2013 2014 2015 2016 Mittelwert

 Ausgaben gesamt 385.799 € 473.491 € 425.289 € 478.739 € 440.830 €
 Einnahmen gesamt 303.174 € 303.791 € 335.243 € 397.923 € 335.033 €
 Ergebnis / Zuschuß 82.625 € 169.700 € 90.046 € 80.816 € 105.797 €

 Kostendeckungsgrad 78,6% 64,2% 78,8% 83,1% 76,0%

Pro Jahr musste die Stadt damit einen Betrag von rund 105.800 € für das Fried-

hofswesen als Zuschuss aus allgemeinen Haushaltsmitteln aufbringen. Über den 

oben betrachteten 4-Jahres-Zeitraum von 2013-2016 ergibt dies eine Summe von 

rund 423.200 €.

Auf einen nach KAG grundsätzlich möglichen Ausgleich der Vorjahresverluste soll 

nach Mitteilung der Verwaltung verzichtet werden. 
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Öffentliches Grün 

Kosten, die in keinem ausreichend engen sachlichen Zusammenhang zur eigentli-

chen Leistungserstellung der Einrichtung stehen, sind nicht gebührenfähig und so-

mit bei der Gebührenkalkulation auszusondern (VGH Mannheim, 13.05.1997, 2 S 

3246.94). In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwieweit im Friedhofsbe-

reich Kostenanteile für das sogenannte öffentliche Grün in Abzug zu bringen sind. 

Bei großzügig angelegten Friedhöfen stellt sich die Frage, ob ein Teil der Gesamt-

kosten aus Sicht der Friedhofsaufgabe leistungsfremd und deshalb als öffentlicher 

Interessenanteil für sogenanntes „öffentliches Grün“ aus allgemeinen Haushalts-

mitteln der Gemeinde zu finanzieren ist. 

Nach Berechnung der Verwaltung wurde ein Kostenanteil von 9,07% für die Grab-

nutzung in Abzug gebracht. 

Auswärtigenzuschläge

In der derzeit gültigen Satzung der Stadt Eberbach sind keine Auswärtigenzu-

schläge festgesetzt. 

Dies soll in Abstimmung mit der Verwaltung beibehalten werden. 
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Ermessensentscheidungen der politischen Gremien:

Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich um ein Kontrollinstrument zur 

Überprüfung des Gebührensatzes als rechnerisches Endergebnis. Sie muss vom 

Gemeinderat bei der Beschlussfassung über die Höhe des Gebührensatzes gebil-

ligt werden und dient als Nachweis darüber, dass der Gemeinderat das ihm ein-

geräumte Ermessen über die Höhe des Gebührensatzes fehlerfrei ausgeübt hat 

(VGH Mannheim vom 07.09.1987, 2S 998.86 und 24.11.1988, 2S 1168.88). 

Der Gemeinderat hat Ermessensentscheidungen in folgenden Bereichen zu tref-

fen: 

1. Gebührensatz 

1.1 Definition der verschiedenen Gebührentatbestände 

1.2 Höhe der Gebührensätze (Festsetzung) 

2. Kalkulation 

2.1 Berechnungssystematik 

2.2 Abschreibungsmethode (Brutto-, Nettomethode) 

2.3 Höhe der Abschreibungssätze 

2.4 Methode der kalk. Verzinsung (Rest- oder Durchschnittswertmethode) 

2.5 Höhe des kalkulatorischen Zinssatzes 

2.6 Kostenzuordnung in die einzelnen Bereiche (Bestattung/Grabnutzung) 

3. Prognosen und Schätzungen 

Wenn genaue Ergebnisse über die Zukunft nicht bekannt sind, ist es Aufgabe des 

Gemeinderats hierüber Prognosen oder Schätzungen anzustellen. Für die vorlie-

gende Gebührenkalkulation ist dies insbesondere in folgenden Bereichen der Fall: 

3.1 Prognostizierte Anzahl der künftigen Todesfälle 

3.2 Prognostizierte Anzahl der Nutzungsrechte nach Grabarten 

3.3 Prognostizierte Anzahl der sonstigen angenommenen Fälle 

3.4 Prognostizierte Entwicklung der Kosten über den Bemessungszeitraum 
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Ziffer Leistung  lt. gültiger 
Satzung 

 kalkulierte
Ist-Kosten 

100% 

 Vorschlag 
Gebührensatz 

Gebühren für die Einräumung von Nutzungsrechten /
Verfügungsrechten

Es werden erhoben für

2.1 Nutzungsrechte an Wahlgräbern ab vollendetem

5. Lebensjahr

2.12 für einen einstelligen Grabplatz (Nutzungsdauer 25 Jahre)

2.12.1 Eberbach, Pleutersbach, Rockenau, Friedrichsdorf 2.000,00 € 3.767,60 € 2.630,00 €

2.12.2 Lindach, Brombach 1.440,00 € 3.154,19 € 2.200,00 €

2.13 für einen zweistelligen Grabplatz (Nutzungsdauer 25 Jahre)

2.13.1 Eberbach, Pleutersbach, Rockenau, Friedrichsdorf 3.780,00 € 5.584,10 € 3.900,00 €

2.13.2 Lindach, Brombach 2.720,00 € 4.436,42 € 3.100,00 €

2.14 für einen dreistelligen Grabplatz

2.14.1 Eberbach, Pleutersbach, Rockenau, Friedrichsdorf 5.814,00 € 7.669,70 € 5.360,00 €

2.14.2 Lindach, Brombach 3.740,00 € 5.908,61 € 4.130,00 €

2.15 für einen vierstelligen Grabplatz

2.15.1 Eberbach, Pleutersbach, Rockenau, Friedrichsdorf 7.580,00 € 9.486,19 € 6.640,00 €

2.15.2 Lindach, Brombach 4.880,00 € 7.190,84 € 5.030,00 €

Ziffer 2.14 und 2.15 gelten nur noch als Berechnungs-

grundlage für die Verlängerung alter Grabrechte

2.16

2.16.1 für ein Kinderwahlgrab vom 1. bis vollendetem

5. Lebensjahr (Nutzungsdauer 20 Jahre)

Eberbach, Pleutersbach, Rockenau, Friedrichsdorf 920,00 € 2.029,46 € 1.420,00 €

Lindach, Brombach 660,00 € entfällt entfällt

2.16.2 für ein Kinderwahlgrab bis vollendetem

1. Lebensjahr (Nutzungsdauer 20 Jahre)

Eberbach, Pleutersbach, Rockenau, Friedrichsdorf 665,00 € 1.839,50 € 1.280,00 €

Lindach, Brombach 480,00 € entfällt entfällt

2.16.3 für Totgeburten

1. Lebensjahr (Nutzungsdauer 10 Jahre)

Eberbach, Pleutersbach, Rockenau, Friedrichsdorf 330,00 € 919,75 € 640,00 €

Lindach, Brombach 240,00 € entfällt entfällt

2.17.1 für ein Urnenwahlgrab - groß (Nutzungsdauer 15 Jahre) 475,00 € 1.564,83 € 1.080,00 €

2.17.2 für ein Urnenwahlgrab - klein (Nutzungsdauer 15 Jahre) 315,00 € 1.332,13 € 915,00 €

2.18 für eine Kolumbarie (Nutzungsdauer 15 Jahre) 540,00 € 1.404,85 € 975,00 €

zuzgl. Zuschlag für Sandsteinverschlussplatte 43,00 € 28,82 € 28,00 €

2.19 für ein Urnenwahlgrab in Staudenflächen, - 1.599,03 € 1.095,00 €

Staudenbeeten bzw. unter Bäumen

Vorschlag: Kostendeckung bei Grabnutzungsgebühren: 70 %, Bestattungs- und Hallengebühren 100%

Übersicht über die Kalkulationsergebnisse
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Ziffer Leistung  lt. gültiger 
Satzung 

 kalkulierte
Ist-Kosten 

100% 

 Vorschlag 
Gebührensatz 

2.2 Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgräbern

(jeweils entsprechend der Dauer der Mindestruhefrist

in Verbindung mit der Friedhofsordnung):

2.21 für einen Grabplatz nach den Ziffern 2.12 - 2.15 1/25 der 1/25 der 1/25 der

pro angefangenem Jahr Gebühr Gebühr Gebühr

für einen Grabplatz nach den Ziffern 2.16.1 und 2.16.2 1/20 der 1/20 der 1/20 der

pro angefangenem Jahr Gebühr Gebühr Gebühr

für einen Grabplatz nach den Ziffern 2.16.3 1/10 der 1/10 der 1/10 der

pro angefangenem Jahr Gebühr Gebühr Gebühr

2.22 für einen Urnengrabplatz oder für eine Urnennische 1/15 der 1/15 der 1/15 der

nach den Ziffern 2.17 - 2.19 pro angefangenes Jahr, Gebühr Gebühr Gebühr

bei Berechnung nach Ziffer 2.18 ist zuvor ein Betrag

von 43,00 28,00 Euro abzuziehen

2.23 für Verlängerungen von Nutzungsrechten bei

fünfstelligen oder größeren Grabplätzen wird als

Grundgebühr für vier Grabplätze je Jahr 1/25 der

Gebühr nach 2.15.1 oder 2.15.2 berechnet, für jeden

weiteren Grabplatz erhöht sich die Gebühr in

2.23.1 Eberbach, Pleutersbach, Rockenau, Friedrichsdorf

pro angefangenes Jahr um 62,00 € 150,70 € 100,00 €

2.23.2 Lindach, Brombach

pro angefangenes Jahr um 44,80 € 126,17 € 80,00 €

2.24 Für die Verlängerung von Gruften wird die genutzte

Grundfläche zugrundegelegt und pro angefangenes

Jahr 1/25 der Gebühr die der Größe der Grundfläche

entsprechenden Gebühr nach Nr. 2.12 - 2.15 berechnet.

2.25 Bei den Verlängerungsgebühren gemäß 2.2 findet eine

monatsgenaue Abrechnung statt.

2.3 Rückgabe des Nutzungsrechts vor Ablauf der

Nutzungszeit:

Die Friedhofsordnung ist anzuwenden.

2.4 Verfügungsrecht an Reihengräbern

2.41 Reihengrab für Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr 1.035,00 € 2.829,68 € 1.980,00 €

2.42 Reihengrab für Personen vom 1. bis vollendetem

5. Lebensjahr 510,00 € 1.915,48 € 1.340,00 €

2.43 Reihengrab für Personen bis vollendetem 1. Lebensjahr 365,00 € 1.757,18 € 1.230,00 €

2.44 für Totgeburten 180,00 € 878,59 € 610,00 €

2.45 Urnenreihengrab 175,00 € 1.199,16 € 400,00 €

2.46 Anonymgrabstätte für Urnen (Nutzungsdauer 15 Jahre) 130,00 € 1.389,12 € 970,00 €

2.47 Anonymgrabstätte für Fehlgeburten (Nutzungsd. 10 Jahre) 87,00 € 926,08 € 640,00 €

Vorschlag: Kostendeckung bei Grabnutzungsgebühren: 70 %, Bestattungs- und Hallengebühren 100%
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Ziffer Leistung  lt. gültiger 
Satzung 

 kalkulierte
Ist-Kosten 

100% 

 Vorschlag 
Gebührensatz 

2.5 Sonstige Nutzungsrechte

2.51 Zusatznutzung Wahlgräber durch eine Urne,

nur bei Überbelegung 108,00 € 1.009,20 € 700,00 €

2.52 Zuschlag für eine zweite und jeder weitere Belegung

in einer Urnennische

für jede weitere Belegung in einer Urnennische 216,00 € siehe 2.22 siehe 2.22

3.1 Beerdigungsgebühren
3.11 Grabarbeiten bei einem Wahlgrab für

3.11.1 Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr 890,00 € 1.072,57 € 1.070,00 €

3.11.2 Personen ab vollendetem 1. bis vollendetem

5. Lebensjahr 520,00 € 379,36 € 370,00 €

3.11.3 Personen bis vollendetem 1. Lebensjahr und

für Totgeburten 364,00 € 379,36 € 370,00 €

3.11.4 Zuschlag für die Tieferbettung eines Verstorbenen

Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr 215,00 € 438,95 € 430,00 €

(bisher 4.13.1)

3.11.5 Zuschlag für die Tieferbettung eines Verstorbenen

Personen ab vollendetem 1. bis vollendetem

5. Lebensjahr 105,00 € 257,25 € 250,00 €

(bisher 4.13.2)

3.12 Grabarbeiten bei einem Reihengrab inclusive

Abräumen der Grabanlage nach Ablauf der Ruhezeit

3.12.1 Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr 890,00 € 1.072,57 € 1.070,00 €

3.12.2 Personen ab vollendetem 1. bis vollendetem

5. Lebensjahr 490,00 € 379,36 € 370,00 €

3.12.3 Personen bis vollendetem 1. Lebensjahr und

für Totgeburten 343,00 € 379,36 € 370,00 €

3.13 Grabarbeiten bei einer Urne (groß / klein) und

für Fehlgeburten 225,00 € 210,39 € 210,00 €

3.14 Grabarbeiten bei einem Urnenkasten 305,00 € 290,01 € 290,00 €

3.15 Grabarbeiten bei Urnenkasten für mehr als 2 Urnen 335,00 € entfällt entfällt

3.16.1 Öffnen und schließen einer Kolumbarie (auch für

Umbettung Ausbettung) 132,00 € 119,63 € 110,00 €

3.16.2 Öffnen und schließen einer Gruft

Personalbedaf wird mit Stundennachweis entsprechend

Pos. 5.16.1 berechnet zuzüglich Zuschlag für Abfall- und

allgemeiner Kostenanteil - bisherige Regelung 108,00 €

Personalkosten je angefangene Stunde 53,08 € 53,00 €

Kleinbagger ohne Fahrer je angefangene Stunde 75,54 € 75,00 €

(die kleinste abzurechnende Zeiteinheit ist eine 1/2 Std.)

3.16.3 Öffnen und schließen eines vorhandenen Urnenkasten 158,00 € 290,01 € 290,00 €

Vorschlag: Kostendeckung bei Grabnutzungsgebühren: 70 %, Bestattungs- und Hallengebühren 100%
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Allevo Kommunalberatung

Ziffer Leistung  lt. gültiger 
Satzung 

 kalkulierte
Ist-Kosten 

100% 

 Vorschlag 
Gebührensatz 

3.2 Träger - bisherige Regelung
3.21 4 Träger für Trauerfeier und Beisetzung 270,00 €

3.22 2 Träger für Trauerfeier und Beisetzung 135,00 €

3.23 1 Träger nur für Trauerfeier (bei Einäscherung) 54,00 €

3.24 1 Träger nur für Trauerfeier und sofortige 

anschließende Urnenbeisetzung 54,00 €

3.25 1 Träger für Urnenbeisetzung mit Angehörigen

ohne Trauerfeier 40,00 €

3.26 1 Träger für Urnenbeisetzung ohne Angehörige

und ohne Trauerfeier 27,00 €

3.2 Träger - neue Regelung
3.21 Je Träger für Trauerfeier und Besetzung 66,36 € 66,00 €

3.22 1 Träger für anonyme Bestattungen 26,55 € 26,00 €

Die Gebühr der Ziffern 3.21 - 3.26 wird nur anteilig

berechnet, wenn private Träger anstelle von

städtischem Personal eingesetzt wird.

4.1 Umbetten, Tieferlegen oder Tieferbetten von Leichen,
Gebeinen oder Urnen
Ausbetten von Leichen, Gebeinen oder Urnen

4.11 Totengräber bei Umbettung

Ausbettung eines Verstorbenen

4.11.1 Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr 1.900,00 € 2.268,29 € 2.260,00 €

4.11.2 Personen ab vollendetem 1. bis vollendetem

5. Lebensjahr 1.160,00 € 984,84 € 980,00 €

4.11.3 Gebeinekiste 51,00 € entfällt entfällt

4.12 Totengräber bei Tieferbettung

4.12.1 Personen ab dem vollendetem 5. Lebensjahr 1.220,00 € entfällt entfällt

4.12.2 Personen ab vollendetem 1. bis vollendetem

5. Lebensjahr 625,00 € entfällt entfällt

4.12.3 Totengräber bei Tieferbettung bei gleichzeitiger

Beisetzung einer weiteren Person im gleichen Grab

4.12.4 Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr 430,00 € entfällt entfällt

4.12.5 Personen ab vollendetem 1. bis vollendetem

5. Lebensjahr 210,00 € entfällt entfällt

4.13 Totengräber bei Bestattung als Tieferlegung

4.13.1 Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr 215,00 € siehe 3.11.4 siehe 3.11.4

4.13.2 Personen ab vollendetem 1. bis vollendetem

5. Lebensjahr 105,00 € siehe 3.11.5 siehe 3.11.5

4.14 Urnenumbettung Ausbetten einer Urne 245,00 € 264,53 € 260,00 €

(für Kolumbarien gilt Gebühr nach 3.16.1

4,15 Bei Leistungen nach den Ziffern 4.11.2, 4.12.2, 4.12.4 und

4.13.2 der Ziffer 4.11.2

werden bei Personen von 0 bis vollendetem

1. Lebensjahr und bei Tot- und Fehlgeburten nur 70%

der jeweiligen Gebühr berechnet.

Vorschlag: Kostendeckung bei Grabnutzungsgebühren: 70 %, Bestattungs- und Hallengebühren 100%
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Allevo Kommunalberatung

Ziffer Leistung  lt. gültiger 
Satzung 

 kalkulierte
Ist-Kosten 

100% 

 Vorschlag 
Gebührensatz 

5.1 Andere Leistungen
5.11 Inanspruchnahme der Halle für Trauerfeier 340,00 € 352,22 € 350,00 €

5.12 Benutzung der Leichenzelle pro Tag 45,00 € 212,74 € 60,00 €

(unabhängig von Anzahl der berechneten Tage ist

bis zu insgesamt 3 maliges Öffnen für Besucher innerhalb

der regulären Arbeitszeit des Personals im Preis enthalten.

5.13 Zuschlag für Kühlung pro Tag 12,50 € entfällt entfällt

Bei den Ziffern 5.12 und 5.13 ist die tatsächliche Anzahl

zu berechnen. Tag der Belegung und Tag der Räumung

gelten zusammen als ein Tag.

Zusätzlich gilt für Ziffer 5.12 und 5.13, dass bis höchstens

4 Tage der Inanspruchnahme berechnet werden,

sofern die Umstände die für eine darüberhinausgehende

Inanspruchnahme von der Stadt zu vertreten sind.

5.15 Für das Verbringen der Kränze und Schalen zum Grab 54,00 € 53,08 € 53,00 €

5.16 Gebühren für Sonder- oder Mehrleistungen werden

nach Zeitaufwand berechnet.

(Teilleistungen pro angef. halbe Stunde)

5.16.1 Personalkosten pro Stunde 54,00 € 53,08 € 53,00 €

(gilt auch für nicht im Dienst der Stadt beschäftigte,

 = öffnen und schließen der Leichenzelle außerhalb

der regulären Arbeitszeit des Stadtpersonals durch

Bedienstete des Beerdigungsinstitutes)

5.16.2 Kleinbagger ohne Fahrer pro Stunde 27,60 € 75,54 € 75,00 €

Maßgebend für die Berechnung der Gebühren und

Leistungen / Teilleistungen sind die am Tage der

Ausführung gültigen Sätze.

 Änderungsvorschläge ALLEVO sind blau dargestellt.
Erläuterungen zu den Gebühren:
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Allevo Kommunalberatung

Beispiele für Bestattungen mit Gebührenobergrenze u. Gebührenvorschlag der Verwaltung

1. Bestattung in einem Reihengrab auf 25 Jahre Gebühr alt Geb.obergr. Vorschlag
Verwaltung

Bestattungsgebühr 890,00 €   1.072,57 €   1.070,00 €   

4 Sargträger 270,00 €   265,44 €   264,00 €   

Benutzung der Aussegnungshalle 340,00 €   352,22 €   350,00 €   

Benutzung der Leichenzelle (Annahme: 3 Tage) 135,00 €   638,22 €   180,00 €   

Grabnutzungsgebühren 1.035,00 €   2.829,68 €   1.980,00 €   

Summe 2.670,00 €   5.158,13 €   3.844,00 €   

2. Bestattung in einem Einzelwahlgrab doppeltief Gebühr alt Geb.obergr. Vorschlag
 auf 25 Jahre Verwaltung
Bestattungsgebühr (Annahme: Tiefbestattung) 890,00 €   1.072,57 €   1.070,00 €   

Zuschlag für die Tieferlegung 215,00 €   438,95 €   430,00 €   

4 Sargträger 270,00 €   265,44 €   264,00 €   

Benutzung der Aussegnungshalle 340,00 €   352,22 €   350,00 €   

Benutzung der Leichenzelle (Annahme: 3 Tage) 135,00 €   638,22 €   180,00 €   

Grabnutzungsgebühren 2.000,00 €   3.767,60 €   2.630,00 €   

Summe 3.850,00 €   6.535,00 €   4.924,00 €   

3. Bestattung in einem Urnenreihengrab auf 15 Jahre Gebühr alt Geb.obergr. Vorschlag
Verwaltung

Bestattungsgebühr 225,00 €   210,39 €   210,00 €   

1 Urnenträger 54,00 €   66,36 €   66,00 €   

Benutzung der Aussegnungshalle 340,00 €   352,22 €   350,00 €   

Benutzung der Leichenzelle (Annahme: 0 Tage) 0,00 €   0,00 €   0,00 €   

Grabnutzungsgebühren 175,00 €   1.199,16 €   400,00 €   

  Summe 794,00 €   1.828,13 €   1.026,00 €   

4. Bestattung in einem Urnenwahlgrab (groß) auf 15 Jahre Gebühr alt Geb.obergr. Vorschlag
Verwaltung

Bestattungsgebühr 225,00 €   210,39 €   210,00 €   

1 Urnenträger 54,00 €   66,36 €   66,00 €   

Benutzung der Aussegnungshalle 340,00 €   352,22 €   350,00 €   

Benutzung der Leichenzelle (Annahme: 0 Tage) 0,00 €   0,00 €   0,00 €   

Grabnutzungsgebühren 475,00 €   1.564,83 €   1.080,00 €   

  Summe 1.094,00 €   2.193,80 €   1.706,00 €   

5. Bestattung in einem Kolumbarium auf 15 Jahre Gebühr alt Geb.obergr. Vorschlag
Verwaltung

Bestattungsgebühr 132,00 €   119,63 €   110,00 €   

1 Urnenträger 54,00 €   66,36 €   66,00 €   

Benutzung der Aussegnungshalle 340,00 €   352,22 €   350,00 €   

Benutzung der Leichenzelle (Annahme: 0 Tage) 0,00 €   0,00 €   0,00 €   

Grabnutzungsgebühren 540,00 €   1.404,85 €   975,00 €   

Sandsteinverschlussplatte 43,00 €   28,82 €   28,00 €   

  Summe 1.109,00 €   1.971,88 €   1.529,00 €   
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Stadt Eberbach Entwurf
RHEIN-NECKAR-KREIS

                    Satzung
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen in der Fassung  
vom 25. April 1991, zuletzt geändert durch Satzung vom 20.12.2002

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom
24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698) zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. Februar 2017
(GBl. S.99) i.V.m. den §§ 2, 8 Abs. 2, 11 u. 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg
(KAG) vom 17. März 2005 (GBl. S. 206) zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. November 2017 
(GBl. S. 592) hat der Gemeinderat der Stadt Eberbach in seiner Sitzung vom ________________
folgende Satzung beschlossen:

§ 1

§ 5 Ziffern 2.1 bis 5.1 der Bestattungsgebührensatzung erhält folgende Neufassung:

Gebühren für die Einräumung von Nutzungsrechten

Es werden erhoben für
2.1 Nutzungsrechte an Wahlgräbern ab vollendetem 5. Lebensjahr Euro
2.12    für einen einstelligen Grabplatz (Nutzungsdauer 25 Jahre)
2.12.1 -Eberbach, Friedrichsdorf, Pleutersbach, Rockenau 2.630,00 
2.12.2 -Brombach, Lindach 2.200,00 
2.13    für einen zweistelligen Grabplatz (Nutzungsdauer 25 Jahre)
2.13.1 -Eberbach, Friedrichsdorf, Pleutersbach, Rockenau 3.900,00 
2.13.2 -Brombach, Lindach 3.100,00 
2.14    für einen dreistelligen Grabplatz
2.14.1 -Eberbach, Friedrichsdorf, Pleutersbach, Rockenau 5.360,00 
2.14.2 -Brombach, Lindach 4.130,00 
2.15    für einen vierstelligen Grabplatz
2.15.1 -Eberbach, Friedrichsdorf, Pleutersbach, Rockenau 6.640,00 
2.15.2 -Brombach, Lindach 5.030,00 

Ziffern 2.14 u. 2.15 gelten nur noch als Berechnungsgrundlage für eine Verlängerung alter Grabrechte
2.16
2.16.1 für ein Kinderwahlgrab ab vollendetem 1. bis vollend. 5. Lebensjahr (Nutzungsdauer 20 Jahre)
          -Eberbach, Friedrichsdorf, Pleutersbach, Rockenau 1.420,00 
          -Brombach, Lindach
2.16.2 für ein Kinderwahlgrab bis vollendetem 1. Lebensjahr (Nutzungsdauer 20 Jahre)
          -Eberbach, Friedrichsdorf, Pleutersbach, Rockenau 1.280,00 
           Brombach, Lindach
2.16.3 für Totgeburten (Nutzungsdauer 10 Jahre)
          -Eberbach, Friedrichsdorf, Pleutersbach, Rockenau 640,00 
           Brombach, Lindach
2.17.1 für ein Urnenwahlgrab  -groß (Nutzungsdauer 15 Jahre) 1.080,00 
2.17.2 für ein Urnenwahlgrab  -klein (Nutzungsdauer 15 Jahre) 915,00 

(Nutzungsdauer 15 Jahre) 975,00 
28,00 

2.19   für ein Urnenwahlgrab in Staudenflächen, Staudenbeeten bzw. unter Bäumen 1.095,00 
          (Nutzungsdauer 15 Jahre)
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2.2     Verlängerung des Nutzungsrechtes an Wahlgräbern (jeweils entsprechend 
         der Dauer der Mindestruhefrist in Verbindung mit der Friedhofordnung):
2.21   für einen Grabplatz nach d. Ziffern 2.12-2.15 1/25 der Gebühr
         pro angefangenes Jahr
         für einen Grabplatz nach d. Ziffern 2.16.1 u. 2.16.2 1/20 der Gebühr
         pro angefangenes Jahr
         für einen Grabplatz nach der Ziffer 2.16.3 1/10 der Gebühr
         pro angefangenes Jahr

2.22   für einen Urnengrabplatz oder für eine Urnennische 1/15 der Gebühr
         nach d. Ziffern 2.17-2.19 pro angefangenes Jahr, bei Berechnung
         nach Ziffer 2.18 ist zuvor ein Betrag i.H.v. 28,00 Euro abzuziehen

2.23   für Verlängerungen von Nutzungsrechten bei fünfstelligen oder größeren
         Grabplätzen wird als Grundgebühr für vier Grabplätze je Jahr 1/25 der 
         Gebühr nach den Ziffern 2.15.1 oder 2.15.2 berechnet, für jeden  
         weiteren Grabplatz erhöht sich die Gebühr in
2.23.1 -Eberbach,Friedrichsdorf, Pleutersbach, Rockenau Euro
          pro angefangenes Jahr um 100,00 
          -Brombach, Lindach
          pro angefangenes Jahr um 80,00 

2.24   für die Verlängerung von Gruften wird die genutzte Grundfläche zugrunde
         gelegt und pro angefangenes Jahr 1/25 der Gebühr die der Größe der
         Grundfläche entsprechenden Gebühr nach d. Ziffern 2.12-2.15 berechnet

2.3     Rückgabe des Nutzungsrechtes vor Ablauf der Nutzungsdauer:
          Die Friedhofordnung ist anzuwenden

2.4    Verfügungsrecht an Reihengräbern 
2.41   Reihengrab für Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr 1.980,00 
2.42   Reihengrab für Personen ab vollendetem 1. bis vollend. 5. Lebensj. 1.340,00 
2.43   Reihengrab für Personen bis vollendetem 1. Lebensjahr 1.230,00 
2.44   für Totgeburten 610,00 
2.45   Urnenreihengrab 400,00 
2.46   Anonymgrabstätte für Urnen (Nutzungsdauer 15 Jahre) 970,00 
2.47   Anonymgrabstätte für Fehlgeburten (Nutzungsdauer 10 Jahre) 640,00 

2.5    Sonstige Nutzungsrechte
2.51   Zusatznutzung Wahlgräber durch eine Urne, nur bei Überbelegung 700,00 
2.52   für jede weitere Belegung in einer Urnennische siehe 2.22
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Beerdigungsgebühren
Euro

3.1     Grabarbeiten bei einem Wahlgrab für
3.11.1 -Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr 1.070,00 
3.11.2 -für Personen ab vollendetem 1. bis vollendetem 5. Lebensjahr 370,00 
3.11.3 -Personen bis vollendetem 1. Lebensjahr u. für Totgeburten 370,00 

            Zuschlag zu 3.11.1 bzw. 3.11.2 für die Tieferbettung 
            eines Verstorbenen bei der Bestattung von
3.11.4  Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr 430,00 
3.11.5  Personen ab vollendetem 1. bis vollendetem 5. Lebensjahr 250,00 
3.12    Grabarbeiten bei einem Reihengrab inclusive Abräumen
           der Grabanlage nach Ablauf der Ruhezeit
3.12.1 -Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr 1.070,00 
3.12.2 -Personen ab vollendetem 1. bis vollendetem 5. Lebensjahr 370,00 
3.12.3 -Personen bis vollendetem 1. Lebensjahr u. für Totgeburten 370,00 
3.13    Grabarbeiten bei einer Urnenbestattung (groß / klein) 210,00 
           sowie Grabarbeiten bei Bestattung einer Fehlgeburt

Euro
3.14    Grabarbeiten bei einem Urnenkasten 290,00 
3.15    Grabarbeiten bei einem Urnenkasten für mehr als 2 Urnen
3.16.1 Öffnen und schließen einer Kolumbarie (auch für Ausbettung) 110,00 
3.16.2 Öffnen und schließen einer Gruft
           Personalbedarf wird mit Stundennachweis entsprechend
           Ziff. 5.16.1 und 5.16.2 berechnet 53,00 
3.16.3 Öffnen und schließen eines vorhandenen Urnenkastens 290,00 

3.2     Träger
3.21    je Träger für Trauerfeier und Beisetzung 66,00 
3.22    1 Träger für anonyme Bestattungen 26,00 

Die Gebühr der Ziffern 3.21-3.22 wird nur anteilig berechnet, wenn
private Träger anstelle von städtischem Personal eingesetzt werden.

4.1    Umbetten, Aus- oder Tieferbetten von Verstorbenen, Gebeinen oder Urnen
4.11   Aus- oder Tieferbettung eines Verstorbenen für
4.11.1 -Personen ab vollendetem 5. Lebensjahr 2.260,00 
4.11.2 -Personen ab vollendetem 1. bis vollendetem 5. Lebensjahr 980,00 

4.14    Ausbettung einer Urne (für Kolumbarien gilt Gebühr nach Ziff. 3.16.1) 260,00 

Bei Leistungen nach den Ziffern 4.11.2 werden bei Personen
von der Geburt bis vollendetem 1. Lebensjahr sowie bei Tot- u.   
Fehlgeburten nur 70 % der jeweiligen Gebühr berechnet.

5.1    Andere Leistungen
5.11   Inanspruchnahme der Halle für Trauerfeier 350,00 
5.13   Benutzung der Leichenzelle pro Tag (unabhängig von Anzahl der 60,00 
          berechneten Tage ist bis zu insges. 3-maliges Öffnen für Besucher
         innerhalb der regulären Arbeitszeit des Personals im Preis enthalten)
5.14   Zuschlag für Kühlung pro Tag entfällt

Bei den Ziffern 5.13 und 5.14 ist die tatsächliche Anzahl zu berechnen. 
Tag der Belegung und Tag der Räumung gelten zusammen als 1 Tag.
Zusätzlich gilt für Ziffern 5.13 u. 5.14, dass bis höchstens 4 Tage der 
Inanspruchnahme berechnet werden, sofern die Umstände für eine
darüberhinausgehende Inanspruchnahme von der Stadt zu vertreten sind.
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Euro
5.15   Für das Verbringen der Kränze und Schalen zum Grab 53,00 
5.16   Gebühren für Sonder- oder Mehrleistungen werden nach
          Zeitaufwand berechnet (Teilleistungen pro angefangene 1/2 Stunde)
5.16.1 Personalkosten pro Stunde 53,00 
          (gilt auch für nicht im Dienst der Stadt Beschäftigte, = öffnen und
          schließen der Leichenzelle außerhalb der regulären Arbeitszeiten
          des Stadtpersonals durch Bedienstete des Beerdigungsinstitutes)
5.16.2 Kleinbagger ohne Fahrer pro Stunde 75,00 

Maßgebend für die Berechnung der Gebühren und Leistungen/Teilleistungen 
sind die am Tage der Ausführung gültigen Sätze.

§ 2

Diese Satzung tritt am 01. April 2018 in Kraft.
Gleichzeitig tritt der § 5 Ziffern 2.1 bis 5.1 der Bestattungsgebührensatzung vom 25. April 1991,
zuletzt geändert durch Satzung vom 19. Dezember 2002, außer Kraft.

Eberbach, den Der Bürgermeister:

Peter Reichert

HINWEIS:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder 
aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satung wird nach § 4 Abs.4 der Gemeindeordnung 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber 
der Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.
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Fachamt: Stadtförsterei  Vorlage-Nr.: 2018-034 
     
   Datum: 26.02.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Jagdbezirk IV, Lautenbach 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Verwaltungs- und Finanzausschuss 12.03.2018 nicht öffentlich 

Gemeinderat 22.03.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 

vom 19.02.2018 an die Bietergemeinschaft Wolfgang Bachert (wohnhaft in 69429 
Waldbrunn), Werner Falckenthal (wohnhaft in 69412 Eberbach) und Bernhard Knörzer 
(wohnhaft in 74867 Neunkirchen) verpachtet.  
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Nachdem der Jagdbezirk IV, Lautenbach im Zuge des ersten Ausschreibungsverfahrens mit 
Mindestpachtpreisforderung nicht verpachtet werden konnte, sollte das Jagdrevier laut 
Beschluss des Gemeinderates vom 25.01.2018 bundesweit meistbietend unter Wegfall der 
Mindestpachtpreisforderung ausgeschrieben werden.  
 
Im Nachgang zu o.g. Sitzung wurden bei der Stadtförsterei drei potentielle Bewerber mit 
konkretem Interesse vorstellig. Auf Grund dieses Umstands wurde die oben beschlossene 
Ausschreibung verwaltungsseits zunächst ausgesetzt, um gegebenenfalls Aufwand und 
Geldmittel einsparen zu können.    
Den potentiellen Interessenten wurden als Informationsmaterial die Kopie des Jagdpacht-
vertrags, ein Lageplan, Informationen zur durchschnittlichen Jahresstrecke und Zusatz-
informationen den Jagdbezirk betreffend überlassen.  
 
Bis zum 19.02.2018 gingen Bewerbungen von zwei Interessenten (eine Einzelperson und 
eine Bietergemeinschaft) ein.  
 
Der einer Entscheidung u.a. zu Grunde liegende zu erlösende Gesamtbetrag enthält neben 
der reinen Jagdpacht auch die Einnahmen der Wildschadenverhütungskostenpauschale 
sowie der Jagdhausvermietung. 
 
Die Bietergemeinschaft Wolfgang Bachert, Werner Falckenthal und Bernhard Knörzer wird 
als zukünftige Pächtergemeinschaft vorgeschlagen. 
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Der im Vergleich zum zweiten Interessenten gebotene Gesamtbetrag als auch die auf Seiten 
der Bietergemeinschaft teilweise (Herr Falckenthal) vorhandene Erfahrung mit dem 
betreffenden Jagdbezirk sprechen für diese Vorgehensweise.  
 
Als weiteres Argument für die vorgeschlagene Entscheidung ist die Wohnortnähe der 
Bietergemeinschaft zum Jagdbezirk anzuführen.  
   
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
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Fachamt: Bauverwaltung  Vorlage-Nr.: 2018-006 
     
   Datum: 05.01.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Erschließung des Baugebietes "Wolfsacker und Schafacker" 
Bildung einer Abrechnungseinheit gemäß § 37 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für 
Baden-Württemberg (KAG) 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Verwaltungs- und Finanzausschuss 12.03.2018 nicht öffentlich 

Gemeinderat 22.03.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 

erstmals herzustelle -David-
zu einer Abrechnungseinheit gemäß § 37 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg (KAG) zusammengefasst. Die Abgrenzung der beiden erstmals 
herzustellenden Erschließungsanlagen geht aus dem als Anlage 1 beigefügten Lageplan 
hervor. 
 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Ausgangslage 
 
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 30.11.2017 der Vergabe von 

 
 

-David-
 ortsübliche 

Bekanntmachung in Kraft getreten. 
 
Für die erstmalige endgültige Herstellung der beiden zuvor genannten Erschließungsanlagen 
sind von den erschlossenen Grundstücken Erschließungsbeiträge gemäß den Vorgaben des 
derzeit gültigen Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) i. V. m. der 
derzeit gültigen Erschließungsbeitragssatzung (EBS) zu veranlagen. 
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2. Bildung einer Abrechnungseinheit 
 
§ 37 Abs. 3 des KAG ermöglicht den Städten und Gemeinden sogenannte 
Abrechnungseinheiten bei der Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes zu 
bilden. Dies bedeutet, dass die beitragsfähigen Erschließungskosten mehrerer erstmals 
herzustellender Erschließungsanlagen (Anbaustraßen) die eine städtebaulich zweckmäßige 
Erschließung des Baugebietes ermöglichen und miteinander verbunden sind 
zusammengefasst ermittelt und abgerechnet werden können. Für die Bildung einer 
Abrechnungseinheit im Sinne des KAG müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 
 
 Bei den Erschließungsanlagen muss es sich um erstmals herzustellende Anbaustraßen 

handeln. 
 

 Die Anlagen müssen miteinander verbunden sein und zusammen eine städtebauliche 
zweckmäßige Erschließung des Baugebietes ermöglichen. 

 

-David-
im Sinne des § 37 Abs. 3 KAG erfüllen. 
 
 
3. Fazit aus beitragsrechtlicher Sicht 
 
Zur Vereinfachung der Abrechnung und aus Gründen der möglichst gleichmäßigen 
Verteilung der Erschließungslasten für alle begünstigten Eigentümer, was im Übrigen auch 
der Gesetzgeber mit der Regelung in § 37 KAG erreichen möchte, schlägt die Verwaltung 

W -David-  
 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
 
Anlage 1 
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Fachamt: Bauverwaltung  Vorlage-Nr.: 2018-007 
     
   Datum: 05.01.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Erschließung des Baugebietes Wolfsacker und Schafacker 
Ablösung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg (KAG) 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Verwaltungs- und Finanzausschuss 12.03.2018 nicht öffentlich 

Gemeinderat 22.03.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
1. Zugestimmt wird der Ablösung des Erschließungsbeitrages, des Abwasserbeitrages und 

des Wasserversorgungsbeitrages beim Ausbau d
-David-

Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung, EBS), § 35 der Satzung über die 
öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung, AWS) sowie § 38 der Satzung über 
den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der 
Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung, WVS) in der jeweils gültigen 
Fassung. 

 
2. Die Ablösungsbeträge für die Grundstücke der Abrechnungseinheit betragen: 
 
 für den Erschließungsbeitrag pro m² Nutzfläche  
 
 für den Abwasserbeitrag pro m² Grundstücks- u. Geschossfläche  
 
 für den Wasserversorgungsbeitrag pro m² Grundstücks- u. 
 Geschossfläche zzgl. der gesetzlichen MwSt.  
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Ausgangslage 
 
a) Bebauungsplan 
 
Grundsätzlich erforderlich für das Vorliegen einer erschließungsbeitragsfähigen Anlage ist, 
dass die Anlage in einem Bebauungsplan festgesetzt wurde. Dies ergibt sich aus  
§ 125 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB). 
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Durch den Gemeinderat wurden in öffentlicher Sitzung am 26.01.2017 die Bebauungspläne 

genannten Bebauungspläne sind am 31.03.2017 durch ortsübliche Bekanntmachung in Kraft 
getreten. 
 
b) Straßenplanung 
 
Die Entwurfsplanung wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 22.05.2017 
beraten und beschlossen. Am 30.11.2017 erfolgte die Auftragsvergabe für die 
Erschließungsarbeiten. 
 
c) Abrechnungseinheit 
 
Gemäß B

Beschlussvorlage 2018-006. 
 
 
2. Rechtliche Grundlage für die Ablösung 
 
Als Regelfall der Refinanzierung gemeindlicher Erschließungsinvestitionen hat der 
Gesetzgeber die Beitragserhebung mittels Beitragsbescheid vorgesehen.  
Das Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg (KAG) sieht jedoch auch als 
Alternative die Ablösung von Erschließungsbeiträgen, Abwasserbeiträgen und 
Wasserversorgungsbeiträgen vor. 
 
Das Instrument der Ablösung ist auf der Grundlage des KAG in den städtischen Satzungen 
geregelt. 
 
Die Grundstückseigentümer der neu entstehenden Baugrundstücke in den beiden 
Bebauungsplangebieten wurden über die erschließungsbeitragsrechtliche Situation in 
Erörterungsgesprächen im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens informiert. Diesen 
Grundstückseigentümern soll nun eine entsprechende Ablösungsvereinbarung angeboten 
werden. 
 
 
3. Beitragsrechtliche Beurteilung 
 
a) Erschließungsbeitrag 
 

-David-

 
 
 
Unter Berücksichtigung des Erschließungsbeitragsrechts würde sich folgende Abrechnung 
ergeben: 
 

Kostenfeststellung der Tiefbauabteilung mit Stand Januar 2018 ermittelt. Die 
 

 
Von diesen Kosten hat die Stadt Eberbach einen Eigenanteil, gemäß der städtischen 
Erschließungsbeitragssatzung in Höhe von 5 % zu tragen. Damit ergibt sich nach Abzug des 
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Bei Nutzflächen (Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor, abhängig von den zulässig 
festgesetzten Vollgeschossen) von insgesamt 25.726 m² ergibt sich somit ein Beitragssatz 

 
 
b) Abwasserbeitrag: 
 

m² Grundstücks- und Geschossfläche. Die beiden o. g. für die Berechnung des 
Abwasserbeitrages maßgebenden Bebauungspläne setzen unterschiedliche 

Grundstücks- und Geschossfläche vorgeschlagen. 
 
c) Wasserversorgungsbeitrag: 
 
Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt gemäß der derzeit gültigen 

- und Geschossfläche zzgl. 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer i. H. v. derzeit 7 %. Die beiden o. g. für die Berechnung des 
Wasserversorgungsbeitrages maßgebenden Bebauungspläne setzen unterschiedliche 

Grundstücks- und Geschossfläche zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer vorgeschlagen. 
 
 
4. Ablösungsvereinbarung 
 
Voraussetzung für die Wirksamkeit der Ablösung nach § 26 des KAG ist, dass die Gemeinde 
vor dem Abschluss solcher Vereinbarungen ausreichende Ablösungsbestimmungen erlassen 
hat. 
 
Die städtische Erschließungsbeitragssatzung in ihrer derzeit gültigen Fassung sieht diese 
Regelung in § 19 vor und bestimmt, dass der Betrag einer Ablösung sich nach der Höhe des 
voraussichtlichen Beitrages errechnet. 
 
Die städtische Abwasserbeitragssatzung in ihrer derzeit gültigen Fassung sieht diese 
Regelung in § 35 vor und bestimmt, dass der Betrag einer Ablösung sich nach der Höhe des 
voraussichtlichen Beitrages errechnet. 
 
Die städtische Wasserversorgungsbeitragssatzung in ihrer derzeit gültigen Fassung sieht 
diese Regelung in § 38 vor und bestimmt, dass der Betrag einer Ablösung sich nach der 
Höhe des voraussichtlichen Beitrages errechnet. 
 
 
5. Wirkung der Ablösevereinbarung 
 
Kommt eine Ablösungsvereinbarung mit dem Eigentümer zustande, so bewirkt die Erfüllung 
der vertraglich vereinbarten Zahlung, dass eine sachliche Beitragspflicht für das jeweilige 
Grundstück nicht mehr entstehen kann. 
 
D. h. die Zahlung bewirkt, dass für das Grundstück, das Gegenstand der 
Ablösungsvereinbarung ist, die Beitragspflicht nicht entsteht. 
 
Der Abschluss von Ablösungsvereinbarungen birgt für beide Vertragspartner Risiken, die 
allgemein in engem Zusammenhang mit den jeweiligen Kostenschätzungen zu sehen sind. 
 
In diesem Zusammenhang wurde bei der Vergabe der Bauleistungen, im Rahmen der 
Vorberatung, bereits auf das Risiko von zusätzlichen Kosten bei positionsbezogenen 
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Nachlässen hingewiesen. Dieses Risiko wurde bei der Erschließungsbeitragsermittlung 
berücksichtigt (siehe den unter Punkt 3a genannten Gesamtaufwand) und auf die 
Grundstückseigentümer und die Stadt Eberbach zu gleichen Teilen verteilt. 
 
Trotz der Schätzungsrisiken für beide Vertragsparteien sollte der Weg zur Refinanzierung 
der Erschließungsaufwendung über sogenannte Ablösungsbeträge gesucht werden. Es 
bleibt letztlich jedem Grundstückseigentümer selbst überlassen, ob er das 
Ablösungsangebot in Anspruch nimmt oder nach Abschluss der Baumaßnahmen per 
Bescheid zu einem Erschließungsbeitrag herangezogen werden will. 
 
 
6. Ausgleichsmaßnahmen nach den §§ 135 a-c BauGB 
 
Die Kosten für die erforderlichen naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, gemäß den 
Vorgaben der beiden rechtsgültigen Bebauungspläne, werden über 
Kostenerstattungsbeträge nach den §§ 135 a bis c Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. der 
derzeit gültigen städtischen Satzung nach Abschluss der Maßnahmen per Bescheid 
erhoben. Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage der tatsächlich angefallenen Kosten. 
 
 
7. Kostenersatz für die Abwassergrundstücksanschlüsse 
 
Im Bereich der beiden Bebauungspläne werden Abwassergrundstücksanschlüsse neu 
hergestellt. Die Kosten für die Herstellung der Grundstücksanschlüsse müssen nach 
Maßgabe des KAG von den Eigentümern in Form eines Kostenersatzbescheides 
zurückgefordert werden. 
 
 
8. Weitere Vorgehensweise 
 
a) Nach Beschlussfassung im Gemeinderat werden die entsprechenden Vereinbarungen 

den Grundstückseigentümern zur Prüfung und Unterschrift vorgelegt. 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
 
Ohne Anlagen 
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Fachamt: Bauverwaltung  Vorlage-Nr.: 2017-250 
     
   Datum: 04.12.2017 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Berichtigung des Flächennutzungsplanes der vVG Eberbach-Schönbrunn 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Bau- und Umweltausschuss 08.03.2018 nicht öffentlich 

Gemeinderat 22.03.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
Zur Beschlussfassung durch den gemeinsamen Ausschuss der vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft (vVG) Eberbach-Schönbrunn wird die Fassung nachstehenden 
Weisungsbeschlusses empfohlen: 
 
Der am 29.08.2011 genehmigte Flächennutzungsplan der vVG Eberbach-Schönbrunn wird 
gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) im Wege der Berichtigung an die 
Festsetzungen des nachfolgend genannten Bebauungsplanes angepasst. 
 
Bebauungsplan Nr. 28 Böser Berg-Gretengrund, 3. Änderung 
 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Ausgangssituation 
 
Nach den Vorgaben des Baugesetzbuches (BauGB) sind Berichtigungen des am 29.08.2011 
genehmigten FNP der vVG Eberbach-Schönbrunn notwendig. Nach § 13 a BauGB wurde 
der im Beschlussantrag benannte Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren geändert. 
 
Im Vorfeld fand zu den einzelnen Berichtigungen des FNP eine Abstimmung zwischen den 
beiden Gemeinden statt. Die einzig zu erfolgende Berichtigung wird unter Punkt 2 dieser 
Beschlussvorlage näher erläutert. 
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2. Planung 
 
Auf dem Gemarkungsgebiet der Stadt Eberbach ist folgende Berichtigung vorgesehen: 
 
Bebauungsplan Nr. 28 Böser Berg-Gretengrund, 3.Änderung, sh. Anlage 1-1.1 
 

Der Bebauungsplan wurde am 23.03.2017 als Satzung beschlossen. Die öffentliche 
Bekanntmachung erfolgte am 03.06.2017. 
 
Im Bebauungsplan erfolgt eine geringfügige Erweiterung der Mischgebietsfläche zur 
Sicherung der gemischten Nutzungen. Die städtebauliche Zielsetzung war hierbei die 
Optimierung von vorhandenen gemischt nutzbaren Flächen für eine Entwicklung innerhalb 
des Siedlungsgefüges. 
 
Die Gemeinde Schönbrunn hat in der Vergangenheit kein Bebauungsplanverfahren nach  
§ 13 a BauGB durchgeführt. Auf dem Gemarkungsgebiet der Gemeinde Schönbrunn ist 
daher keine Berichtigung des FNP erforderlich. 
 
 
3. Weitere Vorgehensweise  
 
Ein Ingenieurbüro soll mit der Aufarbeitung der Berichtigung des FNP der vVG Eberbach-
Schönbrunn beauftragt werden. 
 
Nach der Entscheidung im gemeinsamen Ausschuss der vVG Eberbach-Schönbrunn zur 
Berichtigung des FNP werden seitens der Verwaltung die weiteren notwendigen Schritte 
veranlasst. 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
 
Anlage 1: Teil Eberbach 
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Fachamt: Bauverwaltung  Vorlage-Nr.: 2018-016 
     
   Datum: 25.01.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 64 "Lichtgut-Alte Dielbacher Straße" 
Beschlussfassung zum geänderten Bebauungsplanvorentwurf  
Beschlussfassung zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange nach den §§ 3 u. 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Bau- und Umweltausschuss 08.03.2018 nicht öffentlich 

Gemeinderat 22.03.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
In Abänderung der Entscheidung des Gemeinderates mit Beschluss vom 27.04.2017 wird 
folgendes beschlossen:  
 
a) Der als Anlage 1 beigefügte Entwurf zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 64 

- g der nachfolgend genannten 
Änderungen gebilligt: 

 

 Verbreiterung der privaten Verkehrsfläche im Bereich der Bauflächen. 
 Ausführung eines Wendehammers am Ende der privaten Verkehrsfläche im Bereich 

einer privaten Grünfläche. 
 
b) Die öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB des 

-  
3. Änderung mit Begründung einschließlich der örtlichen Bauvorschriften wird 
beschlossen. Im Verfahren nach § 13 a BauGB wird keine Umweltprüfung nach  
§ 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt.  
 

c) Die Träger öffentlicher Belange werden gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m.  
§ 4 Abs. 2 BauGB von der Offenlage des Planes benachrichtigt. 

 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Ausgangssituation 
 
Durch den Gemeinderat wurde am 28.01.2016 ein Aufstellungsbeschluss zur 3. Änderung 

-
städtebaulichen Vorentwurf zugestimmt, siehe Beschlussvorlage Nr. 2015-354.  
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Nach Gesprächen mit allen betroffenen Grundstückseigentümern zur künftigen Planung und 
der daraus resultierenden Bodenordnung erfolgte die Vorlage eines ergänzenden  
Bebauungskonzeptes das wiederum dem Gemeinderat am 29.09.2016 zur Entscheidung 
vorgelegt wurde, siehe Beschlussvorlage Nr. 2016-215/1.  
 
Nach erfolgter frühzeitiger Beteiligung gemäß den §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB konnte 
am 27.04.2017 der Entwurf des Bebauungsplanes sowie die anschließende Offenlage aller 
vorliegenden Planunterlagen beschlossen werden. Dieser Entwurf ist als Anlage 2 dieser 
Beschlussvorlage beigefügt. 
 
Nach entsprechender Einladung der Verwaltung haben daraufhin im Juni 2017 alle 
Grundstückseigentümer bei einem Erörterungsgespräch im vereinfachten 
Umlegungsverfahren vorgesprochen. 
 
Als wesentliches Ergebnis hat der betroffene private Grundstückseigentümer zu seinen 
Lasten eine Ing.-Planung zur Herstellung der Privatstraße beauftragt, sh. Anlage 3. 
Diese Straßenplanung liegt seit Ende Januar 2018 der Stadt Eberbach zur Prüfung vor. 
 
Aus Sicht der Verwaltung ist deshalb eine erneute Beschlussfassung zur 3. Änderung des 
Bebauungsplanes erforderlich. 
 
Die städtebauliche Bewertung der vorgelegten Planung wird nachfolgend erläutert. 
 
2. Erschließungsplanung Privatstraße 
 
Die durch das Planungsbüro nach den Regeln der Technik erstellte Straßenplanung sieht für 
die private Verkehrsfläche Fahrbahnbreiten zwischen 4,50 m und 5,0 m vor. 
So erfolgt im Rahmen der notwendigen Fahrbahnbreiten ein Eingriff in die angrenzenden 
Bauflächen der dortigen Anrainer. 
In Höhe des Grundstücks Flst.-Nr. 12395 ergibt sich durch die notwendigen Schleppkurven 
ein größerer Radius, der bis zu ca. 1,0 m in das genannte Baugrundstück eingreift.  
Eine mögliche Bebauung des Grundstücks erfährt hierdurch keine Einschränkungen. 
 
Weiterhin liegt der erforderliche Wendehammer im Bereich des städtischen Grundstücks 
Flst.-Nr. 12404. 
Die für die Herstellung des privaten Wendehammers erforderlichen Grundstücksteilflächen 
sowie die an die Privatstraße angrenzenden Teilflächen sind im Rahmen der Durchführung 
des Umlegungsverfahrens neu zu ordnen. Ansonsten bleibt der im Gemeinderat am 
27.04.2017 beschlossene Entwurf unverändert. 
 
3. Weiteres Vorgehen 
 
Parallel wird das vereinfachte Umlegungsverfahren für das Quartier fortgeführt. Alle 
betroffenen Grundstückseigentümer müssen noch einmal aufgrund der geänderten Planung 
zu einem Erörterungsgespräch eingeladen werden. Weitere Rückmeldungen wären zu 
prüfen, ob sie im Bebauungsplanentwurf berücksichtigt werden können.  
 
Im Bebauungsplanverfahren soll erst anschließend die öffentliche Auslegung des Entwurfes 
des Bebauungsplanes einschließlich der örtlichen Bauvorschriften und der Begründung 
erfolgen.  
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange soll förmlich, gemäß 
§ 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB nach § 4 Abs. 2 BauGB, durchgeführt werden.  
Die Beteiligung der Öffentlichkeit soll, gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB, durch öffentliche 
Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB erfolgen.  
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Nach § 4a Abs. 2 BauGB kann die Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB gleichzeitig mit der 
Einholung der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 BauGB abgearbeitet werden.  
 
Nach dem Ablauf der Frist für die Offenlage des Planentwurfes wäre, sofern erneut 
Anregungen oder Bedenken sowie sonstige Wünsche zum Inhalt des Planentwurfes 
vorgebracht werden, über diese im Rahmen des Abwägungsvorganges durch 
Beschlussfassung im Gemeinderat zu entscheiden. Sofern im Rahmen der Offenlage des 
Planentwurfes keine weiteren Anregungen eingehen, kann der genannte Bebauungsplan 
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen werden. Als letzter Verfahrensschritt 
würde die Inkraftsetzung des Bebauungsplanes anstehen. 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlagen: 
 
Anlage 1: Entwurf Bebauungsplan 
Anlage 2: Vorentwurf Bebauungsplan gem. Gemeinderatsbeschluss vom 27.04.2017 
Anlage 3: Planung private Verkehrsfläche 
 
 
 
 
 
 

TOP 14 ö 

93 / 128





An
la

ge
 1

TOP 14 ö A

95 / 128



An
la

ge
 2

TOP 14 ö A

96 / 128



An
la

ge
 3

TOP 14 ö A

97 / 128





Fachamt: Bauverwaltung  Vorlage-Nr.: 2018-027 
     
   Datum: 14.02.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Aufhebung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 103 "Wiesenstraße-
Odenwaldstraße" 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Bau- und Umweltausschuss 08.03.2018 nicht öffentlich 

Gemeinderat 22.03.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
1. Der vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 28.01.2016 gefasste Beschluss 

(siehe BV-Nr. 2015-332/1 vom 08.12.2015) zur Aufstellung des Bebauungsplanes  
esenstraße-Odenwaldstraße" wird hiermit aufgehoben. 

 
2. Die Abgrenzung des Verfahrensgebietes geht aus dem als Anlage 1 beigefügten 

Lageplan hervor. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Ausgangslage 
 
In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 28.01.2016 wurde der 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) zum 

-Odenwaldstraße" gefasst, siehe BV-Nr. 2015-332/1 
vom 08.12.2015. Die vom Bebauungsplan überplanten Grundstücke gehen aus dem als 
Anlage 1 beigefügten Lageplan hervor. Die öffentliche Bekanntmachung des 
Aufstellungsbeschlusses mit gleichzeitigem Hinweis auf die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange gemäß den §§ 3 und 4 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches (BauGB) erfolgte am 20.02.2016. 
 
 
2. Planung 
 
Grundlage für die Planung in diesem Quartier bildet das am 01.03.2012 beschlossene 

 
 
Der für die frühzeitige Beteiligung erstellte städtebauliche Vorentwurf beruht auf dem 
Entwicklungskonzept. Der Vorentwurf sah folgende wesentliche Bestandteile vor: 
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 Durchführung einer Grundstücksneuordnung 
 
 Anliegerweg entlang des Holderbaches 

 
 Anlage von Stellplätzen 

 
 Überprüfung des Maßes der baulichen Nutzung 

 
 Anlage eines Grünstreifens entlang des Holderbaches 

 
 
3. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behördenbeteiligung  
 
Wie bereits in der Ausgangslage unter Punkt 1 erläutert wurden der Aufstellungsbeschluss 
sowie die frühzeitige Beteiligung öffentlich bekannt gemacht. Die frühzeitige Beteiligung 
wurde in der Zeit vom 14.03.2016 bis einschließlich 14.04.2016 durchgeführt. 
 
Im Rahmen dieser Beteiligung sind 3 Stellungnahmen der Öffentlichkeit eingegangen. Im 
Ergebnis ist festzustellen, dass der offengelegte städtebauliche Vorentwurf seitens der 
angrenzenden Grundstückseigentümer keine Akzeptanz gefunden hat. Eine Umsetzung im 
Rahmen eines erforderlich werdenden Bodenordnungsverfahrens wird aus Sicht der 
Verwaltung deshalb kritisch beurteilt. 
 
 
4. Städtisches Grundstück 
 
Das Grundstück Flst.-Nr. 5801/1 der Gemarkung Eberbach wurde im Rahmen des 

Anlagen sind seit einigen Jahren abgebrochen. Das Grundstück ist nach Freilegung an die 
vorhandene Bebauung angeböscht. 
 
Der städtebauliche Vorentwurf, siehe Anlage 2, sah auf diesem Grundstück die Anlage eines 
Anliegerweges sowie im vorderen Bereich zur Güterbahnhofstraße hin Stellplätze vor. 
 
 
5. Künftige städtebauliche Entwicklung des Quartiers 
 
Aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten frühzeitigen Beteiligung würde die Verwaltung 
dem Gemeinderat nun folgende Vorgehensweise vorschlagen: 
 
Gemäß Beschlussantrag soll zunächst der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan 
aufgehoben und das Verfahren eingestellt werden. 
 
Das im Bebauungsplan abgegrenzte Quartier ist entlang der Odenwaldstraße und 
Wiesenstraße bebaut. An- und Umbauten könnten künftig entsprechend dem Einfügen in 
den unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) beurteilt werden. Eine städtebauliche 
Fehlentwicklung der verbleibenden Freifläche ist nach Aufhebung des 
Bebauungsplanverfahrens nicht absehbar. 
 
Teilflächen des städtischen Grundstückes Flst.-Nr. 5801/1 der Gemarkung Eberbach sollen 
weiterhin zur provisorischen Herstellung von öffentlichen Stellplätzen bis hin zum im Jahr 
2017 neu errichteten POP-Gebäude genutzt werden. Für den Umbau des Holderbach-
Einlaufbauwerkes sowie zum Erreichen des Holderbaches selbst (Gewässerrandstreifen, 
gemäß § 29 des Wassergesetzes (WG) für B.-W) sind Abstandsflächen notwendig.  
Zum Projektablauf wurde die als Anlage 3 beigefügte Stellungnahme der Tiefbauabteilung im 
Hause eingeholt.  
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Nach Abwägung des Sachverhaltes ist es deshalb trotz vorliegendem Kaufinteresse nicht 
vorgesehen, die übrige Restfläche zum Kauf anzubieten.  
 
 
6. Weiteres Vorgehen 
 
Nach Beschluss im Gemeinderat soll die öffentliche Bekanntmachung über die Aufhebung 
des Aufstellungsbeschlusses zur Erweiterung und Neufassung des Bebauungsplanes Nr. 

-Odenwaldstraße" erfolgen. 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
 
Anlage 1: Lageplan 
Anlage 2: Städtebaulicher Vorentwurf 
Anlage 3: Stellungnahme Tiefbauabteilung 
 
 
 
 
 
 
 

TOP 15 ö

101 / 128





2

W
hs

Gh
s

Btrg

Us
t

Sch
u

Sch
u

Wkst

Btrg 3a

Btrg

Bt
rg

La
gg

Sch
u

2W
Btrg

Btrg

Btrg

La
gg

W
ks

t
W

ks
t

Sch
u

7W
hs W

hs

2
W

hs
St

4
W

hs

8
W

hs
6

W
hs

Sch
u

Sch
u

Sch
u

Sch
u

5W
hs

38

WGhs
36

Whs

26

WGhs

Wkst

28

Whs

Wkst

30

Whs

32

WGhs

34

Whs

W
ks

t

1

W
G

hs

Lag
g

24

Whs

Whs

Bt
rg

Sch
u

W
ks

t

3W
hs

1W
Btrg

Tkst

W
ks

t

44
Whs

WC

Sch
u

40+42

Tkst

Sch
u

46

Whs

48
W

hs

Sch
u

Wks
t

Sc
hu

50
W

hs

W
ks

t

W
ks

t

W
ks

t

G
ar

2W
hs

Gar
Sch

u

Gar

W
hs

La
gg

67

W
hs

67
/1

Ghs

Btrg

63 W
Ghs

65W
hs

Sch
u

61

W
hs

57

Whs

Gar

53

WGhs

49

Whs

Sc
hr

-S
t

2

W
hs

La
gg

6W
hs

8

W
hs

La
gg

G
ar

1

W
h s

B t
rg

Bt
rg

37
WGhs

St

39 Whs

Wkst

41 WGhs
Schr

45 Whs

W
hs

47
Whs

St1
W

Bt
rg

3

Whs3

5/
2

W
hs

5/
1

W
hs

5

W
hs

7
W

hs
7/

1
W

hs
7/

2
W

hs

9a

W
hs

9

W
ks

t

58
01

/3
0 58

01
/2

8

58
01

/2
3 58

01
/858

01
/26

58
01

/25

58
01

/2
9

58
01

/9

57
96

57
97

/1

57
99 57

97

58
01

/2
2

57
96

/157
95

57
94

57
93

58
08

/3

42
20

42
19

/1
7

42
16

/3
41

89
/1

869

86
4

86
1

87
4

87
0

86
6

86
7

86
8

86
5

86
0/

1

85
7

859/1
859/2

858/2

858

858/1

58
01

/2

5801/7

58
01

/5

5801/6

58
00

58
01

/4

58
01

/3
1

58
01

/3

58
01

58
01

/1

58
03

58
01

/2
4

58
01

/10

58
01

/2
7

58
08

/2

58
04

2

859

86
0

88
0

42
00

42
16

/4

42
14

42
18

/1

42
11

42
18

42
10

4203/1

42
03

42
16

42
16

/5

41
99

41
97

86
2

86
3

41
98

842/26

842/1

2/25
/25

ST
AD

TB
AU

AM
T

EB
ER

BA
C

H
Le

op
ol

ds
pl

at
z 

1 
 6

94
12

 E
be

rb
ac

h/
N

.  
   

Te
l.0

62
71

/8
7-

1
D

at
um

N
am

e
ge

ze
ic

hn
et

Ze
ic

hn
un

gs
-N

r.:

An
er

ka
nn

t

M
 =

 1
 :

Pr
oj

ek
t:

10
00

20
.1

1.
20

15
Sc

hm
ie

de
r

   
Be

ba
uu

ng
sp

la
n 

N
r.1

03

Pl
an

ge
bi

et

TOP 15 ö A

103 / 128



Seite 1 von 1 Anlage 2

TOP 15 ö A

104 / 128



TOP 15 ö A

105 / 128



TOP 15 ö A

106 / 128



Fachamt: Bauverwaltung  Vorlage-Nr.: 2017-245 
     
   Datum: 29.11.2017 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten 
durch den Gutachterausschuss (Gutachterausschussgebührensatzung) durch die vVG 
Eberbach-Schönbrunn 
Weisungserteilung zur Beschlussfassung durch den gemeinsamen Ausschuss der 
vVG Eberbach-Schönbrunn 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Verwaltungs- und Finanzausschuss 12.03.2018 nicht öffentlich 

Gemeinderat 22.03.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat erteilt die Weisung an die Mitglieder der Stadt Eberbach im gemeinsamen 
Ausschuss der vVG Eberbach-Schönbrunn, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Die Kalkulation der Gebührensätze wird genehmigt, siehe Anlage 1. 
 
Der beigefügte Entwurf einer neuen Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Erstattung von Gutachten durch den Gutachterausschuss 
(Gutachterausschussgebührensatzung), siehe Anlage 3, wird als Satzung beschlossen. 
 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Ausgangslage 
 
Zu den Aufgaben des Gutachterausschusses der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
(vVG) Eberbach-Schönbrunn gehört u. a. die Erstellung von Gutachten über den 
Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie an Rechten von 
Grundstücken (§ 192 Baugesetzbuch-BauGB). Außerdem sind die Führung einer 
Kaufpreissammlung, die daraus abzuleitenden Richtwerte neben den allgemeinen 
Verwaltungsarbeiten zu erledigen. 
 
Für die Erstellung eines Verkehrswertgutachtens werden derzeit Gebühren nach der 
Gutachterausschussgebührensatzung vom 16.02.1994 erhoben. Diese Satzung wurde 
letztmals im Rahmen der Euroumstellung am 26.11.2001 geändert. 
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Die in der Satzung festgesetzten Gebühren entsprechen nicht mehr den Anforderungen der 
gesetzlich geforderten Kalkulation und sollen daher angepasst werden. 
 
Im Vorfeld fand bereits mit der Gemeinde Schönbrunn ein Abstimmungsgespräch statt. 
Seitens der Gemeindeverwaltung Schönbrunn wird ebenfalls eine Neufassung mit 
Anpassung der Gebührensätze befürwortet. 
 
 
2. Gebühr für die Erstellung eines Verkehrswertgutachtens 
 
Bisher richtete sich die Höhe der Gebühr (Gebührenmaßstab) für ein Verkehrswertgutachten 
nach dem Wert der Sachen und Rechte, bezogen auf den Zeitpunkt des Abschlusses der 
Wertermittlung. Die künftige Gebührenkalkulation sieht vor, nach dem tatsächlich für die 
Erstellung des Verkehrswertgutachtens angefallenen Aufwand eine Gebühr festzusetzen. 
Die nach Landesgebührengesetzes (LGebG) für Baden-Württemberg erstmals erstellte 
Gebührenkalkulation ist dieser Beschlussvorlage als Anlage 1 beigefügt. Hierzu folgende 
Hinweise: 
 
Die Neufassung der Gutachterausschussgebührensatzung sieht die Einführung einer 
Grundgebühr vor. Mit dieser Grundgebühr soll ein Anteil der anfallenden allgemeinen 
Verwaltungskosten gedeckt werden. Die Aufteilung der Aufgaben des Gutachterausschusses 
erfolgte nach allgemeinen Erfahrungsgrundsätzen der Verwaltung. 
 
Bei der Festsetzung von Gebühren sind § 7 Abs. 2 und 3 des Landesgebührengesetzes 
(LGebG) Baden-Württemberg bzw. die §§ 11 und 12 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
für Baden-Württemberg zu beachten. Das wirtschaftliche und sonstige Interesse des Bürgers 
muss bei der Ausgestaltung aber auch bei der Festsetzung der Gebühren berücksichtigt 
werden. Die Ausgestaltung der Gebühren darf nach der Rechtsprechung nicht dazu führen, 
dass grundsätzlich der Höchstbetrag verlangt wird.  
 
Der Satzungsentwurf berücksichtigt die zuvor genannten Grundsätze. Es wurden zum einen 
Ausnahmeregelungen aufgenommen (siehe Satzungsentwurf § 4 Abs. 2 ff.) und zum 
anderen begründen die im Landesvergleich niedrigeren Marktwerte in Eberbach und 
Schönbrunn eine Abweichung von den ermittelten Höchstbeträgen. Nach § 7 Abs. 3 LGebG 
darf die Gebühr nicht in einem Missverhältnis zur öffentlichen Leistung stehen. Die korrekte 
Darstellung von grundsätzlichen Maßstäben ist vor allem Ausgangspunkt für den Vergleich 
von angemessener Leistung und Gegenleistung. Nach der Gesetzesbegründung soll es 
möglich sein zu berücksichtigen, 
 
 dass eine Leistung auch nachteilige Wirkungen beim Leistungsempfänger erzeugen 

kann, 
 die wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners , 
 das öffentliche Interesse an der öffentlichen Leistung, 
 das Vorhandensein einer atypischen Fallgestaltung. 

 
Insoweit wird empfohlen, aus Gründen der Rechtssicherheit entsprechende 
Gebührentatbestände in die Satzung aufzunehmen. Bei Erstellung von 
Verkehrswertgutachten mit Wert ü
abgesehen. 
 
Um dieser gesetzlichen Vorgabe, im Rahmen einer Ermessensentscheidung, gerecht zu 
werden, schlägt die Verwaltung bei ermittelten niedrigen Marktwerten eine maximale 
Gebührenhöhe für Verkehrswertgutachten vor. Der beigefügte Satzungsentwurf 
berücksichtigt diese gesetzliche Vorgabe in § 4 Abs. 4. 
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Die für die Gutachten anfallenden Tätigkeiten wie z. B. Vorarbeiten mit Datenerhebungen, 
Ortsbesichtigung, Ausarbeitung, Feststellung des Verkehrswertes und Ausfertigung des 
Gutachtens werden nach dem tatsächlich entstandenen Zeitaufwand berechnet. Hierzu 
wurden Stundensätze kalkuliert, welche sich aus den Personalkosten von 
Verwaltungsmitarbeitern sowie von den ehrenamtlich tätigen Gutachtern zusammensetzen.  
 
 
3. Entwurf der Neufassung 
 
Die Verwaltung hat auf der Grundlage der unter Punkt 2 genannten und als Anlage 1 
beigefügten Gebührenkalkulation eine Neufassung der 
Gutachterausschussgebührensatzung vorgenommen. Eine Synopse zum Vergleich der 
bisher gültigen Regelungen mit dem neuen Satzungsentwurf ist als Anlage 2 dieser 
Beschlussvorlage beigefügt. 
 
 
4. Weiteres Vorgehen 
 
Nach Beratung und Beschlussfassung des Weisungsbeschlusses zur Neufassung der 
Gutachterausschussgebührensatzung in den Gremien der Gemeinde Schönbrunn und der 
Stadt Eberbach ist eine abschließende Beratung und Beschlussfassung im gemeinsamen 
Ausschuss der vVG Eberbach-Schönbrunn erforderlich. 
 
Zum in Kraft setzen der neuen Gutachterausschussgebührensatzung erfolgt im Anschluss 
die öffentliche Bekanntmachung in der Eberbach Zeitung, Rhein-Neckar-Zeitung 
Eberbacher Nachrichten-, Aushang sowie im Amtsblatt der Gemeinde Schönbrunn. 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
 
Anlage 1: Gebührenkalkulation 
Anlage 2: Synopse 
Anlage 3: Entwurf Gutachterausschussgebührensatzung 
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aß

st
ab

(1
)

D
ie

 H
öh

e 
de

rG
eb

üh
re

n 
be

m
is

st
 s

ic
h 

na
ch

 d
en

 in
 §

 4
 g

en
an

nt
en

 G
eb

üh
re

ns
ät

-
ze

n.

(2
)

Be
i W

er
te

rm
itt

lu
ng

en
 fü

r U
m

le
gu

ng
sv

er
fa

hr
en

 n
ac

h 
de

n
§§

 4
5 

ff.
 B

au
G

B 
ric

ht
et

 
si

ch
 d

ie
G

eb
üh

r n
ac

h 
de

n 
in

 §
 4

 g
en

an
nt

en
 G

eb
üh

re
ns

ät
ze

n.

An
la

ge
 2

TOP 16 ö A

114 / 128



G
ut

ac
ht

er
au

ss
ch

us
sg

eb
üh

re
ns

at
zu

ng

G
eg

en
üb

er
st

el
lu

ng
 b

is
he

rig
e 

Sa
tz

un
g 

un
d 

ne
ue

r S
at

zu
ng

se
nt

w
ur

f

Bi
sh

er
ig

e 
Fa

ss
un

g
N

eu
e 

Fa
ss

un
g

2 

(3
)

Fü
r d

ie
 E

rm
itt

lu
ng

 d
es

 A
us

gl
ei

ch
sb

et
ra

gs
 s

an
ie

ru
ng

sb
ed

in
gt

er
 B

od
en

w
er

te
rh

ö-
hu

ng
en

 w
ird

 d
ie

 G
eb

üh
r a

us
 d

em
 e

rm
itt

el
te

n 
En

dw
er

t(
§ 

15
4 

Ab
s.

 2
 B

au
G

B)
 e

r-
ho

be
n.

(4
)

Si
nd

 in
 e

in
em

 G
ut

ac
ht

en
 fü

r m
eh

re
re

 G
ru

nd
st

üc
ke

 e
in

es
 G

eb
ie

te
s 

be
so

nd
er

e 
Bo

de
nr

ic
ht

w
er

te
(§

 1
96

 A
bs

. 1
 S

at
z 

5)
 z

u 
er

m
itt

el
n,

 s
o 

gi
lt 

al
s 

W
er

t d
er

 d
op

pe
lte

 
W

er
t d

es
 G

eb
ie

ts
- o

de
r l

ag
et

yp
is

ch
en

 G
ru

nd
st

üc
ks

. B
ei

 m
eh

re
re

n 
gl

ei
ch

ar
tig

en
 

Bo
de

nr
ic

ht
w

er
te

n 
is

t d
er

 h
öc

hs
te

 W
er

t z
ug

ru
nd

e 
zu

 le
ge

n.
 D

ie
 m

aß
ge

bl
ic

he
 

G
ru

nd
st

üc
ks

gr
öß

e 
be

trä
gt

 h
öc

hs
te

ns
 3

.0
00

 m
².

(5
)

Si
nd

 im
 R

ah
m

en
 e

in
er

 W
er

te
rm

itt
lu

ng
 m

eh
re

re
 S

ac
he

n 
un

d 
R

ec
ht

e,
 d

ie
 s

ic
h 

au
f 

ei
n 

G
ru

nd
st

üc
k 

od
er

 e
in

 g
ru

nd
st

üc
ks

gl
ei

ch
es

 R
ec

ht
 b

ez
ie

he
n,

 z
u 

be
w

er
te

n,
 s

o 
is

t 
di

e 
G

eb
üh

r a
us

 d
er

 S
um

m
e 

de
r W

er
te

 d
er

 e
in

ze
ln

en
 G

eg
en

st
än

de
 z

u 
be

re
ch

ne
n.

 
W

en
n 

W
er

tu
nt

er
sc

hi
ed

e 
au

f d
er

 G
ru

nd
la

ge
 u

nt
er

sc
hi

ed
lic

he
r G

ru
nd

st
üc

ks
ei

ge
n-

sc
ha

fte
n 

zu
 e

rm
itt

el
n 

si
nd

, w
ird

 d
ie

 G
eb

üh
r a

us
 d

er
Su

m
m

e 
de

r f
ür

 d
ie

 W
er

tu
nt

er
-

sc
hi

ed
e 

m
aß

ge
be

nd
en

 V
er

ke
hr

sw
er

te
 e

rm
itt

el
t.

(6
)

W
ird

 in
 e

in
em

 G
ut

ac
ht

en
 ü

be
r d

en
 V

er
ke

hr
sw

er
t e

in
es

 b
eb

au
te

n 
G

ru
nd

st
üc

ks
 

ne
be

n 
de

m
 G

es
am

tw
er

t d
es

 G
ru

nd
st

üc
ks

 d
er

 W
er

t v
on

 G
ru

nd
 u

nd
 B

od
en

 (B
o-

de
nw

er
t) 

m
it 

de
m

 W
er

t a
ng

eg
eb

en
, d

er
si

ch
 e

rg
eb

en
 w

ür
de

, w
en

n 
da

s 
G

ru
nd

-
st

üc
k 

un
be

ba
ut

 w
är

e,
 s

o 
w

ird
 fü

r d
ie

 z
us

ät
zl

ic
he

 A
ng

ab
e 

di
es

es
 W

er
te

s 
ke

in
e 

G
eb

üh
r e

rh
ob

en
.

(7
)

Si
nd

 W
er

te
rm

itt
lu

ng
en

 fü
r S

ac
he

n 
od

er
 R

ec
ht

e 
au

f u
nt

er
sc

hi
ed

lic
he

 S
tic

ht
ag

e 
du

rc
hz

uf
üh

re
n,

 o
hn

e 
da

ss
si

ch
 d

ie
 Z

us
ta

nd
sm

er
km

al
e

(§
 3

 A
bs

. 2
 W

er
tV

) w
es

en
t-

lic
h 

ge
än

de
rt 

ha
be

n,
 s

o 
is

t f
ür

 d
en

 e
rs

te
n 

St
ic

ht
ag

 d
er

 v
ol

le
 W

er
t u

nd
 fü

r j
ed

en
 

w
ei

te
re

n 
St

ic
ht

ag
 d

er
 h

al
be

 W
er

t z
ug

ru
nd

e
zu

le
ge

n.
 S

in
d 

di
e 

ta
ts

äc
hl

ic
he

n 
un

d 
re

ch
tli

ch
en

 V
er

hä
ltn

is
se

 a
nt

ra
gs

ge
m

äß
 u

nv
er

än
de

rt,
 is

t h
ie

rfü
r e

in
 V

ie
rte

l d
es

 
W

er
te

s 
zu

gr
un

de
zu

le
ge

n.

(8
)

W
ird

 d
er

 W
er

t e
in

es
 id

ee
lle

n
M

ite
ig

en
tu

m
sa

nt
ei

ls
 a

n 
ei

ne
m

 b
eb

au
te

n 
od

er
 u

nb
e-

ba
ut

en
 G

ru
nd

st
üc

k 
er

m
itt

el
t, 

de
r n

ic
ht

 m
it 

So
nd

er
ei

ge
nt

um
 n

ac
h 

de
m

 W
oh

nu
ng

s-
ei

ge
nt

um
sg

es
et

z 
ve

rb
un

de
n 

is
t, 

so
 w

ird
 d

ie
 G

eb
üh

r a
us

 d
em

 W
er

t d
es

 g
es

am
te

n 
G

ru
nd

st
üc

ks
 b

er
ec

hn
et

.

(3
)

Fü
r d

ie
 E

rm
itt

lu
ng

 d
es

 A
us

gl
ei

ch
sb

et
ra

gs
 s

an
ie

ru
ng

sb
ed

in
gt

er
 B

od
en

w
er

te
rh

ö-
hu

ng
en

 (§
 1

54
 A

bs
. 2

 B
au

G
B)

ric
ht

et
 s

ic
h 

di
e

G
eb

üh
r n

ac
h 

de
n 

in
 §

 4
 g

en
an

nt
en

 
G

eb
üh

re
ns

ät
ze

n.

An
la

ge
 2

TOP 16 ö A

115 / 128



G
ut

ac
ht

er
au

ss
ch

us
sg

eb
üh

re
ns

at
zu

ng

G
eg

en
üb

er
st

el
lu

ng
 b

is
he

rig
e 

Sa
tz

un
g 

un
d 

ne
ue

r S
at

zu
ng

se
nt

w
ur

f

Bi
sh

er
ig

e 
Fa

ss
un

g
N

eu
e 

Fa
ss

un
g

3 

(9
)

Si
nd

 d
ie

se
lb

en
 S

ac
he

n 
od

er
 R

ec
ht

e 
in

ne
rh

al
b 

vo
n 

3 
Ja

hr
en

 e
rn

eu
t z

u 
be

w
er

te
n,

 
oh

ne
 d

as
s

si
ch

 d
ie

 ta
ts

äc
hl

ic
he

n 
od

er
re

ch
tli

ch
en

 V
er

hä
ltn

is
se

 g
eä

nd
er

t h
ab

en
, 

so
 w

ird
 b

ei
 d

er
 B

em
es

su
ng

 d
er

 G
eb

üh
r d

er
 h

al
be

 W
er

t z
ug

ru
nd

e 
ge

le
gt

.

(1
0)

 A
ls

 G
ru

nd
st

üc
k 

im
 S

in
ne

 d
ie

se
r S

at
zu

ng
 g

ilt
 d

as
 G

ru
nd

st
üc

k 
im

 S
in

ne
 d

er
 G

ru
nd

-
bu

ch
or

dn
un

g.

(4
)

Si
nd

 d
ie

se
lb

en
 S

ac
he

n 
od

er
 R

ec
ht

e 
in

ne
rh

al
b 

vo
n 

2
Ja

hr
en

 e
rn

eu
t z

u 
be

w
er

te
n,

 
oh

ne
 d

as
s

si
ch

 d
ie

 ta
ts

äc
hl

ic
he

n 
od

er
re

ch
tli

ch
en

 V
er

hä
ltn

is
se

 g
eä

nd
er

t h
ab

en
, 

be
trä

gt
 d

ie
 G

eb
üh

r d
ie

 H
äl

fte
 d

er
 G

eb
üh

r n
ac

h 
§ 

4 
Ab

s.
 1

a)
 z

uz
üg

lic
h 

de
s 

Ze
it-
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) b
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Entwurf

Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft (vVG) Eberbach-Schönbrunn
Rhein-Neckar-Kreis

S A T Z U N G

über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten
durch den Gutachterausschuss (Gutachterausschussgebührensatzung)

vom: XXX

Aufgrund von § 5 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i. d. F. vom 
16.09.1974 (GBl. S. 408 ber. 1975 S. 460, 1976 S. 408), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15.12.2015 (GBl. S. 1147), den §§ 4, 60 und 61 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581 ber, S. 698), zuletzt geändert 
durch Anpassungsverordnung vom 23.02.2017 (GBl. S. 99), den §§ 2, und 12 des Kommu-
nalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) i. d. F. vom 17.03.2005 (GBl. S. 206), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.11.2017 (GBl. S. 592) sowie des § 1 Abs. 4c der öf-
fentlich rechtlichen Vereinbarung über die Erfüllung der Aufgaben eines Gemeindeverwal-
tungsverbandes (vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft - vVG) zwischen der Gemeinde 
Schönbrunn und der Stadt Eberbach vom 05.05.2003 hat der Gemeinsame Ausschuss der 
vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Eberbach Schönbrunn in seiner Sitzung am XXX
folgende Satzung beschlossen: 

§ 1
Gebührenpflicht

(1) Die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Eberbach/Schönbrunn erhebt für die Erstat-
tung von Gutachten durch den Gutachterausschuss gemäß § 193 Baugesetzbuch Ge-
bühren.

(2) Für die Amtshandlungen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses, insbesondere 
für Auskünfte aus der Kaufpreissammlung, für die Ableitung wesentlicher Daten für die 
Wertermittlung, für Richtwertauskünfte und für Auskünfte über die ermittelten wesentli-
chen Daten werden Gebühren nach den Vorschriften der Verwaltungsgebührensatzung 
der Stadt Eberbach erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner / Haftung

(1) Gebührenschuldner ist, wer die Erstattung des Gutachtens veranlasst oder in wessen 
Interesse sie vorgenommen wird.

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

(3) Neben dem Gebührenschuldner haftet, wer die Gebührenschuld durch schriftliche Er-
klärung gegenüber der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses übernommen hat; 
dies gilt auch für denjenigen, der für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes 
haftet.
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§ 3
Gebührenmaßstab

(1) Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach den in § 4 genannten Gebührensätzen.

(2) Bei Wertermittlungen für Umlegungsverfahren nach den §§ 45 ff. BauGB richtet sich 
die Gebühr nach den in § 4 genannten Gebührensätzen.

(3) Für die Ermittlung des Ausgleichsbetrags sanierungsbedingter Bodenwerterhöhungen 
(§ 154 Abs. 2 BauGB) richtet sich die Gebühr nach den in § 4 genannten Gebührens-
ätzen.

(4) Sind dieselben Sachen oder Rechte innerhalb von 2 Jahren erneut zu bewerten, ohne 
dass sich die tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse geändert haben, beträgt die 
Gebühr die Hälfte der Gebühr nach § 4 Abs. 1 a) zuzüglich des Zeitaufwandes nach 
§ 4 Abs. 1 b) bis f).

(5) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung gilt das Grundstück im Sinne der Grundbuch-
ordnung.

§ 4
Gebührenhöhe

(1) Für die Erstellung eines Verkehrswertgutachtens wird die Gebühr wie folgt festgesetzt:

a) Grundgebühr 400,00 €
b) Vorarbeiten der Geschäftsstelle 30,00 € pro Stunde

 c) Besichtigung des Objekts,
   Kosten pro Gutachter 34,00 € pro Stunde

d) Ausarbeitung des Gutachtens 32,00 € pro Stunde
e) Feststellung des Verkehrswertes,

   Kosten pro Gutachter 34,00 € pro Stunde
f) Ausfertigung des Gutachtens 30,00 € pro Stunde

Die Gebühren werden auf volle Euro-Beträge aufgerundet.

(2) Bei unbebauten Grundstücken oder bei Rechten an solchen Grundstücken beträgt die 
Gebühr die Hälfte der Gebühr nach Abs. 1 a) zuzüglich des Zeitaufwandes nach Abs. 1 
b) bis f).

(3) Bei der Ermittlung des Verkehrswertes von Kleinbauten und von Grundstücken mit 
Kleinbauten (z. B. Garagen, Gartenhäuser) ermäßigt sich die Gebühr um die Hälfte der 
Gebühr nach Abs. 1 a) zuzüglich des Zeitaufwandes nach Abs. 1 b) bis f).

(4) Für die Erstellung eines Verkehrswertgutachtens wird eine maximale Gebührenhöhe 
wie folgt festgesetzt:

Wert von Sachen oder Rechten
bis 25.000 € maximal 400,00 €
bis 100.000 € maximal 1.200,00 €

Bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten mit einem Marktwert ab 100.000 € wird 
keine maximale Gebührenhöhe festgesetzt.
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(5) Für Umrechnungen und Wertfortschreibungen ohne erneute Bewertung durch den 
Gutachterausschuss beträgt die Gebühr nach Abs. 1 a) ein Viertel zuzüglich des Zeit-
aufwandes nach Abs. 1 b) bis f).

(6) Für die Erstattung eines Gutachtens im Sinne des § 5 Abs. 2 des Bundeskleingarten-
gesetzes vom 28.02.1983 (BGBl. S. 210) (Pachtfestsetzung) in der jeweils gültigen 
Fassung wird entsprechend dem tatsächlich entstandenen Zeit- und Sach-aufwand für 
den Einzelfall eine Gebühr erhoben.

(7) Die gesetzlich vorgesehenen Ausfertigungen sind in der Gebühr enthalten. Für jede 
weitere Ausfertigung werden Gebühren nach den Vorschriften der Verwaltungsgebüh-
rensatzung der Stadt Eberbach in der jeweils gültigen Fassung erhoben.

§ 5
Rücknahme, Ablehnung eines Antrages

Wird ein Antrag auf Feststellung eines Gutachtens zurückgenommen, bevor der Gutachter-
ausschuss einen Beschluss über den Wert des Gegenstandes gefasst hat, oder wird ein 
Antrag abgelehnt, so wird eine Gebühr nach dem Bearbeitungsstand von bis zu 90 % der 
vollen Gebühr erhoben. Wird der Antrag erst nach dem Beschluss zurückgenommen, so 
entstehen die vollen Gebühren. Wird der Antrag nur deshalb abgelehnt, weil der Gutachter-
ausschuss der vVG Eberbach-Schönbrunn nicht zuständig ist, so wird keine Gebühr erho-
ben.

§ 6
Besondere Sachverständige, erhöhte Auslagen

(1) Werden besondere Sachverständige bei der Wertermittlung zugezogen, so hat der 
Gebührenschuldner die hierdurch entstehenden Auslagen neben den Gebühren nach 
dieser Satzung zu entrichten.

(2) Soweit die sonstigen Auslagen (Porto, Telefongebühren) das übliche Maß über-
steigen, sind sie neben der Gebühr zu ersetzen.

(3) Für die Erstattung von Auslagen sind die für die Gebühren geltenden Vorschriften ent-
sprechend anzuwenden.

§ 7
Entstehung und Fälligkeit

Die Gebühr entsteht mit der Beendigung der Wertermittlung bzw. der Inanspruchnahme der 
Leistung, in den Fällen des § 5 mit der Bekanntgabe der Gebührenfestsetzung.

Die Gebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids zu Zahlung fällig.
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§ 8
Übergangsbestimmungen

Für Leistungen des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle, die vor Inkrafttreten 
dieser Satzung beantragt wurden, gilt die bisherige Gebührensatzung.

§ 9 
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach der letzten öffentlichen Bekanntmachung in Eberbach und 
Schönbrunn in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Erstattung von Gutachten durch den Gutachterausschuss vom 16.02.1994 einschließlich der 
hierzu ergangenen Änderung vom 26.11.2001 außer Kraft.

Eberbach, den _____________

Der Vorsitzende des Gemeinsamen Ausschusses
der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Eberbach-Schönbrunn 

Peter Reichert
Bürgermeister
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581 ber, S. 698), zuletzt geän-
dert durch Anpassungsverordnung vom 23.02.2017 (GBl. S. 99) oder aufgrund der GemO 
erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach 
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung dieser Satzung gegenüber der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Eber-
bach/Schönbrunn geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

B e u r k u n d u n g

Die öffentliche Bekanntmachung, gemäß den Bekanntmachungssatzungen, erfolgte in Eber-
bach

in der Eberbacher Zeitung Nr. XXX am XXX
in der Rhein-Neckar-Zeitung – Eberbacher Nachrichten – Nr. XXX am XXX

in Schönbrunn:

im Amtsblatt der Gemeinde Schönbrunn Nr. XXX am XXX

Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde am XXX

Eberbach, den _____________

Der Bürgermeister
i. A.

Völker
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Fachamt: EDV  Vorlage-Nr.: 2018-030 
     
   Datum: 19.02.2018 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Errichtung der Anstalt ITEOS durch Beitritt der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zur 
Datenzentrale Baden-Württemberg und Vereinigung der Zweckverbände KDRS, KIRU und 
KIVBF zum Gesamtzweckverband 4IT am 01.07.2018 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  

Verwaltungs- und Finanzausschuss 12.03.2018 nicht öffentlich 

Gemeinderat 22.03.2018 öffentlich 

 
 
Beschlussantrag: 
 
1. Der Gemeinderat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis und stimmt dem Beitritt des 

Zweckverbands KIVBF zur Datenzentrale Baden-Württemberg und der Vereinigung mit den 
Zweckverbänden KDRS und KIRU zum Gesamtzweckverband 4IT zu.  

 
2. Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeister, in der Verbandsversammlung des 

Zweckverbandes KIVBF die Organe des Zweckverbands zum Vollzug aller hierzu notwendigen 
Handlungen zu bevollmächtigen.  
 

Zu den notwendigen Handlungen gehören (insbesondere): 
a. die Zustimmung zum Beitritt des Zweckverbands KIVBF zur Datenzentrale Baden-

Württemberg durch Vereinbarung der Änderung der Satzung der Datenzentrale Baden-
Württemberg 

b. die Zustimmung zum vorgesehenen Vermögensausgleich 
c. die Zustimmung zur Verschmelzung der Betriebsgesellschaften IIRU, KRBF und RZRS zu 

einer hundertprozentigen Tochter der aus der Datenzentrale Baden-Württemberg mit Beitritt 
der Zweckverbände hervorgehenden ITEOS (AöR) 

d. die Zustimmung zum Fusionsvertrag der drei Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF und 
ihrer Tochtergesellschaften sowie der Datenzentrale Baden-Württemberg 

e. die Zustimmung zur Vereinigung der drei Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zum 
Gesamtzweckverband 4IT 

 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
a) Ursachen für die Fusion 
Eine 2014 eingeleitete Prüfung der bisherigen Zusammenarbeit der Datenzentrale Baden-
Württemberg (DZ BW) und der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zur Versorgung der 
baden-württembergischen Kommunen und ihrer Einrichtungen mit Leistungen der 
Informationstechnik hat gezeigt, dass die wirtschaftliche Aufgabenerledigung in der heutigen 
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Struktur des Datenverarbeitungsverbunds Baden-Württemberg (DVV BW) nicht dauerhaft 
gewährleistet ist.  
 

dass mit der Zusammenführung der Geschäftstätigkeit aller vier Einrichtungen eine 
zukunftsfähige Organisation mit Wirtschaftlichkeitseffekten in einer Größenordnung von ca. 
25 Millionen Euro innerhalb von fünf Jahren ab Fusion geschaffen werden kann. Gleichzeitig 
versetzt sich der DVV BW damit in die Lage, kommunales Wissen und IT-spezifisches Know-
how für die Zukunft zu sichern.  
 
Dies fördert die weitere Vereinheitlichung und Standardisierung der kommunalen Strukturen 
und Verfahren der Informationstechnik und trägt in Kooperation mit dem Land zum Ausbau 
einer modernen bürgerfreundlichen Verwaltung in Baden-Württemberg bei. 
 
 
b) Gesetzlicher Rahmen 
Den rechtlichen Rahmen für die Zusammenführung bildet das Gesetz zur Änderung des 
ADV-Zusammenarbeitsgesetzes und anderer Vorschriften, über das der Landtag Ende 
Februar 2018 beschließen wird. 
 
Es ist beabsichtigt, dass die Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF durch gleichlautenden 
Beschluss in ihren Verbandsversammlungen der DZ BW beitreten. Dabei bringen sie jeweils 
ihr gesamtes Vermögen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge durch Ausgliederung (§§ 123ff 
UmwG) in die DZ BW ein, die damit per Gesetz zu ITEOS wird, einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts, welche für die Kommunen die bisherigen Aufgaben der DZ BW und der 
Zweckverbände übernimmt.  
 
Unmittelbar darauf schließen die Zweckverbände sich zum Gesamtzweckverband 4IT 
zusammen.  
 
Die Unternehmensformen wurden so gewählt, dass die bisherige Inhouse-Fähigkeit für eine 
Beauftragung seitens der künftigen Träger vergaberechtskonform gewährleistet bleibt. 
 
 
c) Vermögensentwicklung 
Zum Gesamtvermögen der Zweckverbände und der DZ BW werden jegliche Aktiv- und 
Passivvermögen, sämtliche Arbeits-, Beamten- und sonstigen Dienstverhältnisse, alle 
bilanzierten und nicht bilanzierten Rechte und Pflichten sowie die jeweiligen 
Tochtergesellschaften gezählt. 
 
Voraussetzung für die Fusion ist ein ausgewogener Vermögensausgleich. Die 
Fusionspartner haben vereinbart, dass die Zweckverbände im Gegenzug für ihr 
eingebrachtes Gesamtvermögen folgende Stammkapitalanteile an ITEOS zugewiesen 
bekommen: KIRU 22%, KDRS 22%, KIVBF 44%. Die übrigen Anteile (12 %) werden vom 
Land Baden-Württemberg gehalten. Die Zuweisung der Stammkapitalanteile wurde auf Basis 
des vorläufigen Vermögensausgleichs so vereinbart, dass Nachschusspflichten 
ausgeschlossen sind. 
 
Als Stichtag für den endgültigen Vermögensausgleich wird für alle Unternehmenseinheiten 
der 30.06.2018 angesetzt. Die abschließende Bewertung durch ein 
Unternehmenswertgutachten erfolgt zum 30.06.2018 vorbehaltlich anschließender 
Beschlussfassung durch den Verwaltungsrat und die Verbandsversammlung des 
Gesamtzweckverbands 4IT im Dezember 2018.  
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Wie hoch dieses Gesamtvermögen sein wird, steht aufgrund der ausstehenden 
Jahresabschlüsse der Fusionspartner zum 31.12.2017 und 30.6.2018 noch nicht endgültig 
fest. 
 
Die Anteile der Mitgliedskommunen an den heutigen Zweckverbänden bleiben mit dem 
Beitritt der Zweckverbände zur DZ BW wertmäßig unverändert.  
 
 
d) Mitwirkungsmöglichkeiten 
Unmittelbar nach ihrem Beitritt zur DZ BW vereinigen sich die drei Zweckverbände KDRS, 
KIRU und KIVBF zum neuen Gesamtzweckverband 4IT, der gemeinsam mit dem Land die 
Trägerschaft von ITEOS ausübt und dafür mit den erforderlichen Aufsichts- und 
Kontrollfunktionen ausgestattet wird. Weitere Einzelheiten regelt der Fusionsvertrag. 
 
21 der insgesamt 26 Verwaltungsratsmitglieder der ITEOS werden aus den heutigen 
Verbandsgebieten der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF entsendet. Jeweils vier 
dieser kommunalen Verwaltungsratsmitglieder kommen aus den bereits bestehenden fünf 
Mitgliedersegmenten, das 21. Mitglied repräsentiert die Mitglieder, die keinem Segment 
direkt zuzuordnen sind (z.B. kommunale oder regionale Verbände). Damit ist gewährleistet, 
dass alle Mitgliedersegmente gleich stark vertreten sind und über den Verwaltungsrat 
Einfluss auf die Entwicklung von ITEOS nehmen können. 
 
Zusätzlich kann die Verbandsversammlung für jedes der fünf bekannten Mitgliedersegmente 
einen dauerhaften Mitgliederbeirat einrichten, aus dem wiederum Vertreter in den 
Organisationsbeirat von ITEOS entsendet werden, um die spezifischen Anforderungen der 
von ihnen vertretenen Kommunen an das Produktportfolio in den weiteren 
Entscheidungsprozess einzubringen.  
 
Der Gesamtzweckverband 4IT verfügt über kein eigenes Vermögen und finanziert sich über 
Umlagen, die nach einem von seiner Verbandsversammlung festgelegten Schlüssel erhoben 
werden. 
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Zusammenfassung: 
Ziel des Beitritts der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zur DZ BW und der Fusion der 
Zweckverbände zum Gesamtzweckverband 4IT ist der Erhalt einer wettbewerbs- und 
zukunftsfähigen kommunalen IT in Baden-Württemberg. Dabei liegt der Fokus auf der 
dauerhaften Verbesserung von Leistungen (Qualität, Service und Kosten) für Bestands- und 
Neukunden, indem die lokalisierten Synergien in den Leistungsprozessen sukzessive 
realisiert werden.  
 
Die Entgelte für die von den Mitgliedern der Zweckverbände bezogenen Leistungen werden 
für eine Übergangszeit nach den heutigen Verbandsgebieten gesplittet, damit kein 
Verbandsmitglied gemessen am Status quo durch die Fusion schlechter gestellt wird, s. 
hierzu Anlage 6. Ferner werden die Mitglieder über eine Gremienstruktur verstärkt am 
Aufbau und an der Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen beteiligt. 
 
Eine gemeinsame Trägerschaft durch den Gesamtzweckverband 4IT und das Land Baden-
Württemberg sichert ITEOS, und damit der kommunalen IT, eine zukunftsfähige Neustruktur. 
Die Kooperation zwischen dem Land und den Kommunen im Bereich der 
Informationstechnik und die Anbindung kommunaler Verfahren an die Verfahren der 
Landesbehörden sind wesentlich für den Ausbau einer bürgerfreundlichen digitalisierten 
Verwaltung. Dadurch wird die Produktivität des Unternehmens gesteigert, was dabei hilft, die 
Leistungsfähigkeit der kommunalen Verwaltung zu sichern. 
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 
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